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Verwaltung, Vertrieb und Beratung 
 

Verwaltungsgesellschaft 

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mainbuilding 

Taunusanlage 18D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
 
 
 

Eigenkapital zum 01.09.2022: 10.000.000,00 EUR  

E-Mail: anfragen@acatis.de 
Internet: www.acatis.de 

 
 
 

Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft (Leitungsorgan) 
 

Geschäftsführer:  

Dr. Claudia Giani-Leber 

Dr. Hendrik Leber 

 Thomas Bosch  

 

 
 

Wirtschaftsprüfer des Fonds 
 

KPMG Luxembourg, Société cooperative 39, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 
 
 

Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft 
 

GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Stichlingstraße 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland 

 
 
 

Verwahrstelle 
 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 

1c, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach, Luxembourg 

 
 
 
 
 
 

mailto:anfragen@acatis.de
mailto:anfragen@acatis.de
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Register- und Transferstelle 
 
 

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 
1c, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach, Luxembourg 
 
 

Zentralverwaltungsstelle 
Universal-Investment-Gesellschaft mbH  

Theodor-Heuss-Allee 70 

D-60486 Frankfurt am Main, Deutschland 
 
 

Zahlstelle 
 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG; Niederlassung Luxemburg 

1c, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach, Luxembourg 
 
 
 

Anlageberater für die Teilfonds: 
 

ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Fair Value Deutschland ELM 
 

Ehrke & Lübberstedt AG 
Vorstand: Christoph Gebert, Frank Lübberstedt 

Königstrasse 58 
D-23552 Lübeck 

Handelsregister Amtsgericht Lübeck HRB 7918HL 
 
 

Nachhaltigkeitsberater für die Teilfonds: 
 

ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Fair Value Deutschland ELM 
 

ACATIS Fair Value Investment AG 
Güetli 166 

9428 Walzenhausen 
Schweiz 

 
 

Vertriebsstelle für die Teilfonds: 
 

 ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Fair Value Deutschland ELM, 

 
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

 D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland 
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Das in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Verwaltungsreglement) („Verkaufsprospekt“) beschriebene 
Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement), der gemäß Teil I des 
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils 
gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren 
Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. 

 
Dieser Verkaufsprospekt ist nur in Verbindung mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht, dessen Stichtag 
nicht länger als sechzehn Monate zurückliegen darf, gültig. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht 
Monate zurückliegt, ist dem Käufer zusätzlich der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen. Rechtsgrundlage 
des Kaufs von Anteilen ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt und die „wesentlichen Anlegerinformationen“. 
Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anleger den Verkaufsprospekt, die „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an. 

 
Rechtzeitig vor dem Erwerb von Fondsanteilen werden dem Anleger kostenlos die „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ zur Verfügung gestellt. 

 
Es ist nicht gestattet, vom Verkaufsprospekt oder den „wesentlichen Anlegerinformationen“ abweichende 
Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte 
oder Erklärungen abgegeben werden, die vom aktuellen Verkaufsprospekt oder den „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ abweichen. 

 
Der Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des 
Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle 
kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger erhältlich. Der Verkaufsprospekt und die „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ können ebenfalls auf der Internetseite www.acatis.de abgerufen werden. Auf Wunsch 
des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich 
weiterer Informationen wird auf das Kapitel „Informationen an die Anleger“ verwiesen. 

 
Verkaufsprospekt 

 
Das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen („Fonds“) wurde auf Initiative der ACATIS 
Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main aufgelegt. Bis 
zum 31. August 2021 wurde der Fonds von der Wallberg Invest S.A. verwaltet. Ab dem 01.09.2021 wird der Fonds 
von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet. 

 
Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und das Verwaltungsreglement des 
Fonds beigefügt. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 04. Januar 2002 in Kraft und wurde am 29. Januar 
2002 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg 
(„Mémorial“), veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil 
électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. 

 
Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. September 2022 geändert und im RESA veröffentlicht. 

 

Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen 
sich deshalb. 

http://www.acatis.de/
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Die Verwaltungsgesellschaft 
 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
(„Verwaltungsgesellschaft“). Der Fonds wird von der am 13. Juni 1994 gegründeten 
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am 
Main verwaltet. Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH). Die Gesellschaft darf seit 2017 Wertpapier-Sondervermögen verwalten. Zuvor verfügte die Gesellschaft 
über eine Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut nach dem Kreditwesengesetz. Die Gesellschaft darf 
Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie auf Grundlage des am 21. Juli 2013 in Kraft getretenen 
Kapitalanlagegesetzbuches verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Erlaubnis als OGAW- 
Kapitalverwaltungsgesellschaft für Grenzüberschreitende Dienstleistungen (EU-Pass), sowohl Verwaltung, 
Management und Vertrieb in Luxembourg zu erbringen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds verantwortlich. Sie darf für 
Rechnung des Fonds alle Geschäftsleitungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar 
mit dem Fondsvermögen bzw. dem Teilfondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, professionell und 
unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten Bevollmächtigten. 

 
Neben dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds verwaltet die Verwaltungsgesellschaft derzeit 
weitere, nicht in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des jeweiligen Teilfonds 
unter eigener Verantwortung und Kontrolle einen Anlageberater/Fondsmanager hinzuziehen. Der 
Anlageberater/Fondsmanager wird für die erbrachte Leistung aus der Verwaltungsvergütung der 
Verwaltungsgesellschaft vergütet.  

 
Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten soweit kein Fondsmanager mit der Verwaltung des jeweiligen 
Teilfondsvermögens beauftragt wurde. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, 
eigene Tätigkeiten auf Dritte auszulagern. Die Übertragung von Aufgaben darf die Wirksamkeit der 
Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die 
Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung von Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der 
Anleger zu handeln. 
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Agent Domiciliataire 
 

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Fonds verbleibt mit seiner Luxemburger ISIN 
steuerlich in Luxemburg 

 
Die Vertriebsstelle 

 
Vertriebsstelle des Teilfonds ACATIS Fair Value Deutschland ELM ist die Verwaltungsgesellschaft. Die 
Vertriebsstellen sind ermächtigt Zeichnungsanträge, Rücknahmeaufträge und Umtauschaufträge für den 
jeweiligen Teilfonds entgegenzunehmen und werden diese an die Register- und Transferstelle übermitteln. 

 
Die Vertriebsstellen werden die Anteile der Teilfonds nur in den Ländern vertreiben, in denen die Anteile 
der Teilfonds zum Vertrieb berechtigt sind. 

 
Die Verwahrstelle 

 
Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-
5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg 
unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen Vertrag zur Verwahrstelle des Fonds bestellt. Die 
Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, D-60311 Frankfurt 
am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG) und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellsten 
Fassung). Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 108617 
eingetragen. Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg werden 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck 
Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und 
Markttransparenz der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
 
Alle Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung ausgeübt. Deren Funktion richtet 
sich insbesondere nach dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, 
dem Verwahrstellenvertrag und dem Verkaufsprospekt. Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung zur Auszahlung 
eventueller Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Anteile und sonstigen Zahlungen 
beauftragt. 
 
Die Verwahrstelle kann gemäß Artikel 3 des Verwaltungsreglements die Wahrnehmung ihrer Aufgabe der 
Verwahrung von Finanzinstrumenten und sonstigen Vermögensgegenständen auf ein anderes Unternehmen 
übertragen („Unterverwahrer“). Eine entsprechende Übersicht der etwaig ernannten Unterverwahrer wird auf 
der Internetseite der Verwahrstelle (https://www.hal-privatbank.com/impressum) zur Verfügung gestellt. 
 
Der Verwaltungsgesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 
Unterverwahrung bekanntgegeben. 
Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, ehrlich, redlich und professionell 
und im Interesse des Fonds und seiner Anleger. Diese Verpflichtung schlägt sich insbesondere in der Pflicht 
nieder, die Tätigkeiten als Verwahrstelle so auszuführen und zu organisieren, dass potenzielle Interessenkonflikte 
weitgehend minimiert werden. Die Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds 
handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den 
Anlegern des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten, außer wenn eine funktionale 
und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt 
stehenden Aufgaben gegeben ist und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, 
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beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden. 
 
Die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und derselben Gesellschaft 
wahrgenommen werden. 
 
 
Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. die 
Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei diesem weiteren 
Auslagerungsunternehmen um ein mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle verbundenes 
Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel zwischen diesem 
Auslagerungsunternehmen und der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle potenzielle 
Interessenkonflikte ergeben (z.B. könnte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen bei der Vergabe von Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Unterverwahrers 
gegenüber gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugt werden). Sollte ein solcher oder anderer 
Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Unterverwahrung zukünftig identifiziert werden, wird die 
Verwahrstelle die näheren Umstände und ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Minimierung des 
Interessenkonflikts in dem unter dem vorgenannten Link abrufbaren Dokument offenlegen. 
 
Ebenso können Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle administrative Aufgaben nach Anhang II, 
2. Spiegelstrich des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wahrnimmt, z.B. Aufgaben der Register- und Transferstelle. 
Um diese potenziellen Interessenkonflikte zu steuern, ist der jeweilige Aufgabenbereich divisional von der 
Verwahrstellenfunktion getrennt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle verfügen über angemessene und wirksame Maßnahmen (z.B. 
Verfahrensanweisungen und organisatorische Maßnahmen), um zu gewährleisten, dass potenzielle 
Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden 
die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese Konflikte identifizieren, steuern, beobachten und 
offenlegen, um eine Schädigung der Anlegerinteressen auszuschließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird 
von einer unabhängigen Compliance Funktion überwacht. 
Die oben genannten Informationen zu den Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Unterverwahrung hat 
die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Verwaltungsgesellschaft hat die 
Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle 
angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Liste oben 
aufgeführter Unterverwahrer kann sich jederzeit ändern. Aktualisierte Informationen bezüglich der 
Verwahrstelle, ihrer Unterverwahrer sowie sämtlicher Interessenkonflikte der Verwahrstelle, welche sich durch 
die Übertragung der Verwahrstellenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle erhältlich. 
 
Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der Verwahrstelle innerhalb deren Verwahrstellennetzwerk 
verwahrt. 
 
Gegebenenfalls bei anderen Kreditinstituten als der Verwahrstelle gehaltene Bankguthaben sind möglicherweise 
nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. 

 
Die Zentralverwaltungsstelle 

 
Zentralverwaltungsstelle des Fonds ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit eingetragenem Sitz in 
Theodor-Heuss-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, Deutschland. Die Zentralverwaltungsstelle ist eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere mit 
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der Buchhaltung, Berechnung des Anteilwertes und der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. 
 

Rechtsstellung der Anleger 
 

Die Verwaltungsgesellschaft legt in den jeweiligen Teilfonds angelegtes Geld im eigenen Namen für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und/oder 
sonstigen zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an. Die 
angelegten Mittel und die damit erworbenen Vermögenswerte bilden das jeweilige Teilfondsvermögen, das 
gesondert von dem eigenen Vermögen der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird. 

 
Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. Die 
Anteile am jeweiligen Teilfonds werden in der im teilfondsspezifischen Anhang genannten Art der Verbriefung 
und Stückelung ausgegeben.  

 
Alle Anteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn die Verwaltungsgesellschaft 
beschließt gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements, innerhalb eines Teilfonds verschiedene 
Anteilklassen auszugeben. 

 
 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anleger seine Anlegerrechte in 
ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds bzw. Teilfonds nur dann geltend machen kann, wenn der Anleger 
selbst und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des Fonds bzw. Teilfonds eingeschrieben ist. 
In den Fällen, in denen ein Anleger über eine Zwischenstelle in einen Fonds bzw. Teilfonds investiert hat, welche 
die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des Anlegers unternimmt, können nicht unbedingt alle 
Anlegerrechte unmittelbar durch den Anleger gegen den Fonds bzw. Teilfonds geltend gemacht werden. 
Anlegern wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 

 
Allgemeiner Hinweis zum Handel mit Anteilen der Teilfonds 

 

Eine Anlage in die Teilfonds ist als langfristige Investition gedacht. 
 
 

Unter „Market Timing“ versteht man die Methode der Arbitrage, bei welcher der Anleger systematisch Anteile 
eines Teilfonds innerhalb einer kurzen Zeitspanne unter Ausnutzung der Zeitverschiebungen und/oder der 
Unvollkommenheiten oder Schwächen des Bewertungssystems des Nettoinventarwerts des Teilfonds zeichnet, 
umtauscht oder zurücknimmt. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift entsprechende Schutz- und oder 
Kontrollmaßnahmen, um solchen Praktiken vorzubeugen. Sie behält sich auch das Recht vor, einen 
Zeichnungsantrag oder Umtauschauftrag eines Anlegers, zurückzuweisen, zu widerrufen oder auszusetzen, wenn 
der Verdacht besteht, dass der Anleger „Market Timing“ betreibt. 

 
Der Kauf bzw. Verkauf von Anteilen nach Handelsschluss zum bereits feststehenden bzw. absehbaren Schlusskurs 
– das so genannte Late Trading – wird von der Verwaltungsgesellschaft strikt abgelehnt. Die 
Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der 
Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht 
bestehen, dass ein Anleger Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des 
Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf 
seinen Antrag ausgeräumt hat. 

 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile des jeweiligen Teilfonds an einer amtlichen Börse bzw. 
auch an anderen Märkten gehandelt werden. 
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Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich 
durch den Wert der im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot 
und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis abweichen. 

 
Anlagepolitik 

 
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der 
jeweiligen Teilfondswährung (wie im entsprechenden Anhang definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik 
wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. 

 
Die in Artikel 4 des Verwaltungsreglements dargestellten allgemeinen Anlagegrundsätze und 
Anlagebeschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine Abweichungen oder Ergänzungen für den 
jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten sind. 

 
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln 
von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und nach den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements 
beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen angelegt. 

 
 

Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten 
 

In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Allgemeinen Bestimmungen der 
Anlagepolitik kann sich die Verwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Teilfonds zur Erreichung der Anlageziele 
im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements Derivaten sowie sonstiger Techniken und Instrumente, die 
den Anlagezielen des Teilfonds entsprechen, bedienen. Der Kontrahent bzw. die finanzielle Gegenpartei muss 
grundsätzlich mindestens über ein Rating im Investment Grade Bereich verfügen, auf das jedoch in begründeten 
Ausnahmen verzichtet werden kann. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Kontrahent bzw. die finanzielle 
Gegenpartei nach der Auswahl unter dieses Rating fällt. In diesem Fall wird die Verwaltungsgesellschaft eine 
gesonderte Prüfung vornehmen. Sie müssen darüber hinaus auf diese Art von Geschäften spezialisiert sein. Bei 
der Auswahl der Kontrahenten bzw. finanziellen Gegenparteien im Rahmen von Gesamtrendite-Swaps („Total 
Return Swaps“) werden Kriterien wie z.B. Rechtsstatus, Herkunftsland und Bonität des Kontrahenten 
berücksichtigt. Einzelheiten können auf der im Kapitel „Informationen an die Anleger“ genannten Internetseite 
der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich 
bei dem Kontrahenten bzw. der finanziellen Gegenpartei um ein mit der Verwaltungsgesellschaft oder dem 
Fondsmanager/Anlageberater verbundenen Unternehmen handelt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf 
das Kapitel „Potentielle Interessenkonflikte“. 

Derivate und sonstige Techniken und Instrumente sind mit erheblichen Chancen, aber auch mit hohen Risiken 
verbunden. Aufgrund der Hebelwirkung dieser Produkte können mit einem relativ niedrigen Kapitaleinsatz hohe 
Verluste für den Teilfonds entstehen. Nachfolgend eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung von 
Derivaten, Techniken und Instrumenten, die für den Teilfonds eingesetzt werden können: 

 
1. Optionsrechte 

 
Ein Optionsrecht ist ein Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Voraus bestimmten 
Zeitpunkt („Ausübungszeitpunkt“) oder während eines im Voraus bestimmten Zeitraumes zu einem im 
Voraus bestimmten Preis („Ausübungspreis“) zu kaufen („Kaufoption“/„Call“) oder zu verkaufen 
(„Verkaufsoption“/„Put“). Der Preis einer Kauf- oder Verkaufsoption ist die Optionsprämie. 

 
Für den jeweiligen Teilfonds können sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen erworben oder verkauft 
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werden, sofern der jeweilige Teilfonds gemäß seiner in dem betreffenden Anhang beschriebenen 
Anlagepolitik in die zugrunde liegenden Basiswerte investieren darf. 

 
2. Finanzterminkontrakte 

 
Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes, zu 
einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

 
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Finanzterminkontrakte nur abgeschlossen werden, sofern der 
jeweilige Teilfonds gemäß seiner in dem betreffenden Anhang beschriebenen Anlagepolitik in die 
zugrunde liegenden Basiswerte investieren darf. 

 
3. In Finanzinstrumente eingebettete Derivate 

 
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Finanzinstrumente mit eingebettetem Derivat erworben werden, 
sofern es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 oder z.B. um Finanzindices, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt. Bei 
Finanzinstrumenten mit eingebettetem Derivat kann es sich bspw. um strukturierte Produkte (Zertifikate, 
Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Credit Linked Notes etc.) oder Optionsscheine 
handeln. Die unter der Begrifflichkeit in Finanzinstrumente eingebettete Derivate konzipierten Produkte 
zeichnen sich i.d.R. dadurch aus, dass die eingebetteten derivativen Komponenten die Zahlungsströme 
des gesamten Produkts beeinflussen. Neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren sind auch die 
Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten maßgeblich. 

 
Strukturierte Produkte dürfen unter der Bedingung zum Einsatz kommen, dass es sich bei diesen 
Produkten um Wertpapiere im Sinne des Artikels 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 
handelt. 

 
 

4. Devisenterminkontrakte 
 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte abschließen. 
 

Devisenterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge der zugrunde liegenden Devisen, zu 
einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

 
5. Tauschgeschäfte („Swaps“) 

 
Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des jeweiligen Teilfondsvermögens im Rahmen der 
Anlagegrundsätze Swapgeschäfte abschließen. 

 
Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zahlungsströmen, 
Vermögensgegenständen, Erträgen oder Risiken zum Gegenstand hat. Bei den Swapgeschäften, die für den 
jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werden können, handelt es sich beispielsweise, aber nicht ausschließlich, 
um Zins-, Währungs-, Equity- und Credit Default-Swapgeschäfte. 
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Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien Zahlungsströme tauschen, die auf fixen bzw. 
variablen Zinszahlungen beruhen. Die Transaktion kann mit der Aufnahme von Mitteln zu einem festen 
Zinssatz und der gleichzeitigen Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz verglichen werden, wobei 
die Nominalbeträge der Vermögenswerte nicht ausgetauscht werden. 

 
Währungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nominalbeträge der Vermögenswerte. Sie lassen sich 
mit einer Mittelaufnahme in einer Währung und einer gleichzeitigen Mittelvergabe in einer anderen 
Währung gleichsetzen. 

 
Asset-Swaps, oft auch „Synthetische Wertpapiere“ genannt, sind Transaktionen, die die Rendite aus einem 
bestimmten Vermögenswert in einen anderen Zinsfluss (fest oder variabel) oder in eine andere Währung 
konvertieren, indem der Vermögenswert (z.B. Anleihe, floating rate note, Bankeinlage, Hypothek) mit einem 
Zins- oder Währungsswap kombiniert wird. 

 
Ein Equity Swap kennzeichnet sich durch den Tausch von Zahlungsströmen, Wertveränderungen und/oder 
Erträgen eines Vermögensgegenstandes gegen Zahlungsströme, Wertveränderungen und/oder Erträge eines 
anderen Vermögensgegenstandes aus, wobei zumindest einer der ausgetauschten Zahlungsströme oder 
Erträge eines Vermögensgegenstandes eine Aktie oder einen Aktienindex darstellt. 

 
Ein Total Return Swap ist ein Derivatekontrakt im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012, bei dem eine Gegenpartei einer anderen den Gesamtertrag einer Referenzverbindlichkeit 
einschließlich Einkünften aus Zinsen und Gebühren, Gewinnen und Verlusten aus Kursschwankungen sowie 
Kreditverlusten überträgt. 

 
Die Vertragspartner können keinen Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios 
des OGAW oder die Basiswerte der Derivate nehmen. Geschäfte im Zusammenhang mit dem OGAW- 
Anlageportfolio bedürfen keiner Zustimmung durch die Gegenpartei. 

 
Total Return Swaps dürfen innerhalb der Grenzen des angewendeten Risikomanagementverfahrens zum 
Einsatz kommen. Welches Risikomanagementverfahren zur Anwendung kommt, wird im jeweiligen 
teilfondsspezifischen Anhang beschrieben. 

 
Bei den im Rahmen von Total Return Swaps verwendeten Arten von Vermögenswerten kann es sich um die 
gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds zulässigen Arten von Vermögensgegenständen handeln. 

 
Die im Rahmen von Total Return Swaps erzielte Rendite fließt – abzüglich aller damit zusammenhängenden 
Kosten einschließlich etwaiger Transaktionskosten – vollständig dem Fondsvermögen zu. Es müssen jedoch 
mindestens 50% der im Rahmen der Total Return Swaps erzielten Brutto-Rendite dem Teilfondsvermögen 
zufließen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Total Return Swaps sowohl zu 
Absicherungszwecken als auch als Teil der Anlagestrategie/des Anlageziels einsetzen. Dies schließt Geschäfte 
zur effizienten Portfolioverwaltung ein. Dadurch kann sich das Risikoprofil/Verlustrisiko des jeweiligen 
Teilfonds zumindest zeitweise erhöhen. 

 
Der Anteil der verwalteten Vermögenswerte, der voraussichtlich bei diesen Geschäften zum Einsatz kommen 
wird, liegt bei 0%. Hierbei handelt es sich um eine Prognose, der tatsächliche Anteil kann in Abhängigkeit der 
jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik davon abweichen. 
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6. Swaptions 
 

Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb 
einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutreten. 
Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften dargestellten Grundsätze. 

 
7. Techniken für das Management von Kreditrisiken 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des 
jeweiligen Teilfondsvermögens auch sogenannte Credit Default Swaps („CDS“) einsetzen. 

 
Innerhalb des Marktes für Kreditderivate stellen CDS das am weitesten verbreitete und quantitativ 
bedeutendste Instrument dar. CDS ermöglichen die Loslösung des Kreditrisikos von der zugrunde liegenden 
Kreditbeziehung. Diese separate Handelbarkeit der Ausfallrisiken erweitert das Möglichkeitsspektrum für 
systematische Risiko- und Ertragssteuerung. Mit einem CDS kann sich ein Sicherungsnehmer 
(Sicherungskäufer, Protection Buyer) gegen bestimmte Risiken aus einer Kreditbeziehung gegen Bezahlung 
einer auf den Nominalbetrag berechneten periodischen Prämie für die Übernahme des Kreditrisikos an einen 
Sicherungsgeber (Sicherungsverkäufer, Protection Seller) für eine festgesetzte Frist absichern. Diese Prämie 
richtet sich u.a. nach der Qualität des oder der zugrunde liegenden Referenzschuldner(s) (=Kreditrisiko). Die 
zu überwälzenden Risiken werden im Voraus als sog. Kreditereignisse („credit event“) fest definiert. Solange 
kein credit event eintritt, muss der CDS-Verkäufer keine Leistung erbringen. Bei Eintritt eines credit events 
zahlt der Verkäufer den vorab definierten Betrag bspw. den Nennwert oder eine Ausgleichszahlung in Höhe 
der Differenz zwischen dem Nominalwert der Referenzaktiva und ihrem Marktwert nach Eintritt des 
Kreditereignisses („cash settlement“). Der Käufer hat dann das Recht, ein in der Vereinbarung qualifiziertes 
Asset des Referenzschuldners anzudienen während die Prämienzahlungen des Käufers ab diesem Zeitpunkt 
eingestellt werden. Der jeweilige Teilfonds kann als Sicherungsnehmer oder als Sicherungsgeber auftreten. 

 
CDS werden außerbörslich gehandelt (OTC-Markt), wodurch auf spezifischere, nicht standardisierte 
Bedürfnisse beider Kontrahenten eingegangen werden kann – um den Preis einer geringeren Liquidität. 

 
Das Engagement der aus den CDS entstehenden Verpflichtungen muss sowohl im ausschließlichen Interesse 
des Fonds als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Bei den Anlagegrenzen gemäß Artikel 4, Ziffer 
5 des Verwaltungsreglements sind die dem CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu 
berücksichtigen. 

 
Die Bewertung von Credit Default Swaps erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden auf 
regelmäßiger Basis. Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer werden die Nachvollziehbarkeit 
und die Transparenz der Bewertungsmethoden und ihre Anwendung überwachen. Sollten im Rahmen der 
Überwachung Differenzen festgestellt werden, wird die Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft 
veranlasst. 

 
8. Bemerkungen 

 
Die vorgenannten Techniken und Instrumente können gegebenenfalls durch die Verwaltungsgesellschaft 
erweitert werden, wenn am Markt neue, dem Anlageziel entsprechende Instrumente angeboten werden, die 
der jeweilige Teilfonds gemäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden darf. 

 
Durch die Nutzung von Techniken und Instrumenten für eine effiziente Portfolioverwaltung können direkte 
/ indirekte Kosten anfallen, welche dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet werden bzw. welche das 
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Teilfondsvermögen schmälern. Diese Kosten können sowohl für dritte Parteien als auch für zur 
Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle zugehörige Parteien anfallen. 

 
Anteilwertberechnung 
 
Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf EUR („Referenzwährung“). 
 
Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene 
Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist 
(„Anteilklassenwährung“). 
 
Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der 
Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main mit Ausnahme des 24. und 31. 
Dezember eines jeden 
Jahres („Bewertungstag“) berechnet. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen 
Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten  des jeweiligen 
Teilfonds  („Netto Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am 
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei 
Dezimalstellen gerundet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung des Anteilwertes sind insbesondere in 
Artikel 6 des Verwaltungsreglements festgelegt. 

 
Ausgabe von Anteilen 

 
1. Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert 

gemäß Artikel 6 Nr. 2 des Verwaltungsreglements, zuzüglich eines Ausgabeaufschlages, dessen maximale 
Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Der 
Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen 
Vertriebsländern anfallen. 

 
2.  

 
Kaufaufträge für den Erwerb von Anteilen, die in einer Globalurkunde verbrieft sind („Inhaberanteile“), 
werden von der Stelle, bei der der Zeichner sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle 
(„maßgebliche Stelle“) weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle. 

 
Vollständige Zeichnungsanträge für Inhaberanteilen, welche bis spätestens 16.00 Uhr an einem 
Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des 
darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur 
Verfügung steht. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf 
der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der 
Verdacht bestehen, dass ein Anleger Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die 
Annahme des Zeichnungsantrages so lange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf 
seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. Vollständige Zeichnungsanträge für Kaufaufträge von 
Inhaberanteilen, welche nach 16.00 Uhr an 
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einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 
 

Die Inhaberanteile werden nach erfolgter Abrechnung bei der Register- und Transferstelle über 
sogenannte Zahlungs-/Lieferungsgeschäfte Zug um Zug, d.h. gegen Zahlung des ausmachenden 
Investitionsbetrags an die Stelle übertragen, bei der der Zeichner sein Depot unterhält. 

3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von der im jeweiligen Anhang des Teilfonds angegebenen Anzahl von 
Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der jeweiligen Teilfondswährung bzw. im 
Falle von mehreren Anteilklassen in der jeweiligen Anteilklassenwährung bei der Verwahrstelle in 
Luxemburg zahlbar. 

 
Die Umstände unter denen die Ausgabe von Anteilen eingestellt wird, werden in Artikel 9 i.V.m. 
Artikel 7 des Verwaltungsreglements beschrieben. 

 
Rücknahme und Umtausch von Anteilen 

 
1. Die Anleger sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert gemäß Artikel 6 

Nr. 2 des Verwaltungsreglements, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages 
(„Rücknahmepreis“) zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Sollte ein 
Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds in dem 
betreffenden Anhang zu diesem Verkaufsprospekt angegeben. 

 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende 
Steuern und andere Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende 
Anteil. 

 
2. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Anleger erfolgen über die 

Verwahrstelle und über die Zahlstellen. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine 
gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht 
beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers 
verbieten. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, 
soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger oder zum Schutz der Anleger oder eines Teilfonds 
erforderlich erscheint. 

 
3. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf 

der Grundlage des maßgeblichen Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer 
Umtauschprovision in Höhe von maximal 1% des Anteilwertes der zu zeichnenden Anteile, mindestens 
jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlags des Teilfonds der umzutauschenden Anteile zu dem 
Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt. Falls keine Umtauschprovision erhoben 
wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. 
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Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, kann auch ein 
Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Teilfonds 
erfolgen, sofern nicht im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt etwas Gegenteiliges bestimmt ist. In 
diesen Fällen wird keine Umtauschprovision erhoben. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds einen Umtauschantrag zurückweisen, wenn dies 
im Interesse des Fonds bzw. des Teilfonds oder im Interesse der Anleger geboten erscheint. 

 
4. Vollständige Verkaufsaufträge für die Rücknahme von Inhaberanteilen werden durch die Stelle, bei der 

der Anleger sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. Der Umtausch von 
Inhaberanteilen ist ausgeschlossen. 

 
Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis spätestens 
16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Anteilwert des darauffolgenden 
Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der 
Umtauschprovision, abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die 
Rücknahme, der Verkauf bzw. der Umtausch von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher 
unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw. 
vollständige Umtauschanträge, welche nach 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, 
werden zum Anteilwert des übernächsten Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen 
Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet. 

 
Maßgeblich für den Eingang des Rücknahme-/Verkaufsauftrags bzw. des Umtauschantrages ist der 
Eingang bei der Register- und Transferstelle. 

 
Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von der im jeweiligen Anhang des Teilfonds 
angegebenen Anzahl von Bewertungstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der jeweiligen 
Teilfondswährung bzw. im Falle von mehreren Anteilklassen in der jeweiligen Anteilklassenwährung.  

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Anteilen wegen einer 

Einstellung der Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen. 
 

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle unter Wahrung der 
Interessen der Anleger berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die 
Rücknahme zum dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von 
Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass dem jeweiligen Teilfondsvermögen 
ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der Umtausch von 
Anteilen auf Antrag von Anlegern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann. 

 
Risikohinweise 
  

Allgemeines Marktrisiko 

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung des/der Teilfonds investiert, 
enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in 
Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren 
zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, 
ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 
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dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse 
der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 
gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder 
Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist 
jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld 
hinaus besteht nicht. 

 
Zinsänderungsrisiko 

 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, 
das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den 
Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der 
Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen 
fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 
Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 
Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

 
 

Risiko von negativen Habenzinsen 
 

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Kreditinstituten für 
Rechnung des Fonds an. Für diese Guthaben bei Kreditinstituten ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der 
internationalen Zinssätzen abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinken diese Zinssätze unter die 
vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden Konto. Abhängig von der 
Entwicklung der Zinspolitik der jeweiligen Zentralbanken können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige 
Guthaben bei Kreditinstituten eine negative Verzinsung erzielen. 

 
Bonitätsrisiko 

 
Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines von einem Teilfonds direkt oder indirekt 
gehaltenen Wertpapiers oder Geldmarktinstruments kann nachträglich sinken. Dies führt in der Regel zu 
Kursrückgängen des jeweiligen Papiers, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen. 

 
Unternehmensspezifisches Risiko 
 

Die Kursentwicklung der von einem Teilfonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente ist auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhängig, beispielsweise von der 
betriebswirtschaftlichen Situation des Ausstellers. Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, 
kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich und dauerhaft sinken, ungeachtet einer auch ggf. sonst 
allgemein positiven Börsenentwicklung. 

 
Adressenausfallrisiko 

 
Der Aussteller eines von einem Teilfonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiers bzw. der Schuldner einer 
zu einem Teilfonds gehörenden Forderung kann zahlungsunfähig werden. Die entsprechenden Vermögenswerte 
des Teilfonds können hierdurch wirtschaftlich wertlos werden. 
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Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 
 

Soweit Geschäfte nicht über eine Börse oder einen geregelten Markt getätigt werden („OTC-Geschäfte“) besteht 
- über das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus - das Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts ausfällt bzw. 
ihren Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommt. Dies gilt insbesondere für Geschäfte, die Techniken 
und Instrumente zum Gegenstand haben. Um das Kontrahentenrisiko bei OTC-Derivaten zu reduzieren kann die 
Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten akzeptieren. Dies erfolgt in Übereinstimmung und unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der ESMA Guideline 2014/937. Die Sicherheiten können in Cash, als Staatsanleihen oder als 
Schuldverschreibungen von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören und gedeckte Schuldverschreibungen 
angenommen werden. Die erhaltenen Cash-Sicherheiten werden nicht erneut angelegt. Die erhaltenen sonstigen 
Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet. Für die erhaltenen Sicherheiten wendet die 
Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der Sicherheiten sowie des 
Emittenten stufenweise Bewertungsabschläge an (sog. Haircut Strategie). In der folgenden Tabelle können die 
Details zu den jeweils geringsten angewandten Bewertungsabschlägen je Art der Sicherheit entnommen werden: 

 
 

Sicherheit Minimum haircut 
Cash (Teilfondswährung) 0% 

Cash (Fremdwährungen) 8% 
Staatsanleihen 0,50% 

Schuldverschreibungen von internationalen Einrichtungen öffentlich- rechtlichen Charakters, denen ein 
oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören 
und gedeckte Schuldverschreibungen 0,50% 

 

Weitere Details zu den angewandten Bewertungsabschlägen können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft 
kostenlos erfragt werden. 

 
Sicherheiten, die die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen von OTC-Derivaten erhält, 
müssen u.a. folgende Kriterien erfüllen: 

 
i) Unbare Sicherheiten sollten ausreichend liquide sein und an einem geregelten Markt oder 

innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden. 
 

ii) Die Sicherheiten werden überwacht und täglich nach dem Markt bewertet. 
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iii) Sicherheiten, die eine hohe Kursvolatilität aufweisen, sollten nicht ohne angemessene Haircuts 
(Abschläge) akzeptiert werden. 

 
iv) Die Bonität des Emittenten sollte hoch sein. 

 
v) Die Sicherheiten müssen ausreichend nach Ländern, Märkten und Emittenten diversifiziert sein. 

Korrelationen zwischen den Sicherheiten finden keine Berücksichtigung. Die erhaltenen 
Sicherheiten müssen allerdings von einer Partei ausgegeben werden, welche nicht mit der 
Gegenpartei verbunden ist. 

 
vi) Die Sicherheit, die nicht in bar geleistet wird, muss von einem Unternehmen ausgegeben 

werden, das nicht mit der Gegenpartei verbunden ist. 
 

Es gibt keine Vorgaben für eine Beschränkung der Restlaufzeit von Sicherheiten. 
 

Grundlage der Besicherung sind individuelle vertragliche Vereinbarungen zwischen Kontrahent und 
Verwaltungsgesellschaft. Hierin werden unter anderem Art und Güte der Sicherheiten, Haircuts, Freibeträge und 
Mindesttransferbeträge definiert. Auf täglicher Basis werden die Werte der OTC-Derivate und ggf. bereits 
gestellter Sicherheiten ermittelt. Sollte aufgrund der individuellen vertraglichen Bedingungen eine Erhöhung oder 
Reduzierung der Sicherheiten nötig sein, so werden diese bei der Gegenpartei an- bzw. zurückgefordert. 
Einzelheiten zu den Vereinbarungen können bei der Verwaltungsgesellschaft jederzeit kostenlos erfragt werden. 

 
In Bezug auf die Risikostreuung der erhaltenen Sicherheiten gilt, dass das maximale Exposure gegenüber einem 
bestimmten Emittenten 20% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen darf. Hiervon 
abweichend findet Artikel 4 Nr. 5 h) des Verwaltungsreglements hinsichtlich des Emittentenrisikos beim Erhalt 
von Sicherheiten bestimmter Emittenten Anwendung. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für Rechnung des Fonds im Rahmen von Derivate Wertpapiere als Sicherheit 
entgegennehmen. Wenn diese Wertpapiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie bei der Verwahrstelle 
verwahrt werden. Hat die Verwaltungsgesellschaft die Wertpapiere im Rahmen von Derivatgeschäften als 
Sicherheit verpfändet, liegt die Verwahrung im Ermessen des Sicherungsnehmers. 

 
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit 
einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass die Gegenpartei 
ihren vereinbarten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds 
beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 
auswirken. Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) Durch den Ausfall eines 
Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), gegen den der 
Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung 
der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der 
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines 
für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). 
Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds geschlossen werden. Risiko durch zentrale Kontrahenten 
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte 
Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird 
er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen 
das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe 
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von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangen Geschäften 
auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für 
den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen. 

 
 

Währungsrisiko 
 

Hält ein Teilfonds direkt oder indirekt Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er (soweit 
Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle 
Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf 
Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt. 

 
Anteilklassen, deren Währung nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautet, können entsprechend einem 
abweichenden Währungsrisiko unterliegen. Dieses Währungsrisiko kann im Einzelfall gegen die 
Teilfondswährung abgesichert werden. 

 
Branchenrisiko 

 
Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Branchen fokussiert, reduziert dies auch die 
Risikostreuung. Infolgedessen ist der Teilfonds in besonderem Maße sowohl von der allgemeinen Entwicklung als 
auch von der Entwicklung der Unternehmensgewinne einzelner Branchen oder sich gegenseitig beeinflussender 
Branchen abhängig. 

 
Länder-/Regionenrisiko 

 
Soweit sich ein Teilfonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, reduziert 
dies ebenfalls die Risikostreuung. Infolgedessen ist der Teilfonds in besonderem Maße von der Entwicklung 
einzelner oder miteinander verflochtener Länder und Regionen bzw. der in diesen ansässigen und /oder tätigen 
Unternehmen abhängig. 

 
Rechtliches und steuerliches Risiko 

 
Die rechtliche und steuerliche Behandlung des Fonds kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise 
ändern. 

 
Länder- und Transferrisiken 

 
Wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, in denen ein Teilfonds investiert ist, kann dazu führen, dass 
ein Teilfonds ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfähigkeit des Ausstellers des jeweiligen Wertpapiers oder 
sonstigen Vermögensgegenstands nicht, nicht fristgerecht, nicht in vollem Umfang oder nur in einer anderen 
Währung erhält. Maßgeblich hierfür können beispielsweise Devisen- oder Transferbeschränkungen bzw. 
fehlende Transferfähigkeit bzw. -bereitschaft oder sonstige Rechtsänderungen sein. Zahlt der Aussteller in einer 
anderen Währung, so unterliegt diese Position zusätzlich einem Währungsrisiko. 

 
Risiko durch Höhere Gewalt 

 
Unter höherer Gewalt versteht man Ereignisse, deren Eintreten von den betroffenen Personen nicht kontrolliert 
werden kann. Hierzu gehören z. B. schwere Verkehrsunfälle, Pandemien, Erdbeben, Überflutungen, Orkane, 
Kernenergieunfälle, Krieg und Terrorismus, Konstruktions- und Baufehler, die der Fonds nicht kontrollieren kann, 
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Umweltgesetzgebungen, allgemeine wirtschaftliche Umstände oder Arbeitskämpfe. Sofern ein Teilfonds von 
einem oder mehreren Ereignissen höherer Gewalt betroffen ist, kann dies zu Verlusten bis hin zu Totalverlusten 
des jeweiligen Teilfonds führen. 

 
Liquiditätsrisiko 

 
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände und Derivate erworben werden, die nicht an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese 
Vermögensgegenstände können gegebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar 
nicht weiterveräußert werden. Auch an einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von 
der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit 
hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegenstände erworben werden 
dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden können. 

 
Verwahrrisiko 

 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz oder 
Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers oder eines Unterverwahrers bzw. durch äußere Ereignisse 
resultieren kann. 

 
Emerging Markets Risiken 

 
Anlagen in Emerging Markets sind Anlagen in Ländern, die in Anlehnung u.a. an die Definition der Weltbank nicht 
in die Kategorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fallen, d. h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert werden. 
Anlagen in diesen Ländern unterliegen – neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse – in der Regel 
höheren Risiken und in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko. In 
Schwellenländern können politische, wirtschaftliche oder soziale Instabilität oder diplomatische Vorfälle die 
Anlage in diesen Ländern beeinträchtigen. Zudem können bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus diesen 
Ländern in verstärktem Umfang Risiken auftreten und zu Schäden für den Anleger führen, insbesondere weil dort 
im allgemeinen eine Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen Zahlung möglich oder üblich sein kann. 
Die zuvor beschriebenen Länder- und Transferrisiken sind in diesen Ländern ebenfalls besonders erhöht. 

 
In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld, und die Buchhaltungs, 
Prüfungs- und Berichterstattungsstandards deutlich von dem Niveau und Standard zulasten eines Investors 
abweichen, die sonst international üblich sind. Dadurch kann es nicht nur zu Unterschieden bei der staatlichen 
Überwachung und Regulierung kommen, sondern es kann damit auch die Geltendmachung und Abwicklung von 
Forderungen des Teilfonds mit weiteren Risiken verbunden sein. Auch kann in solchen Ländern ein erhöhtes 
Verwahrrisiko bestehen, was insbesondere auch aus unterschiedlichen Formen der Eigentumsverschaffung an 
erworbenen Vermögensgegenständen resultieren kann. Die Märkte in Schwellenländern sind in der Regel 
volatiler und weniger liquide als die Märkte in Industriestaaten, dadurch kann es zu erhöhten Schwankungen der 
Anteilwerte des Teilfonds kommen. 

 
Spezifische Risiken bei Investition in so genannte High Yield-Anlagen 

 
Unter High Yield-Anlagen werden im Zinsbereich Anlagen verstanden, die entweder kein Investment GradeRating einer 
anerkannten Rating-Agentur besitzen (Non Investment Grade-Rating) oder für die überhaupt kein Rating existiert, 
jedoch davon ausgegangen wird, dass sie im Falle eines Ratings einer Einstufung von Non Investment Grade 
entsprächen. Hinsichtlich solcher Anlagen bestehen die allgemeinen Risiken dieser Anlageklassen, 
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allerdings in einem erhöhten Maße. Mit solchen Anlagen sind regelmäßig insbesondere ein erhöhtes 
Bonitätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, allgemeines Marktrisiko, unternehmensspezifisches Risiko sowie 
Liquiditätsrisiko verbunden. 

 
Inflationsrisiko 

 
Unter dem Inflationsrisiko ist die Gefahr zu verstehen, durch Geldentwertung Vermögensschäden zu erleiden. 
Die Inflation kann dazu führen, dass sich der Ertrag eines Teilfonds sowie der Wert der Anlage als solcher 
hinsichtlich der Kaufkraft reduzieren. Dem Inflationsrisiko unterliegen verschiedene Währungen in 
unterschiedlich hohem Ausmaß. 

 
Konzentrationsrisiko 

 
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. In diesen Fällen können Ereignisse, die sich auf diese 
Vermögensgegenstände oder Märkte auswirken, stärkere Effekte auf das Fondsvermögen haben, so können 
verhältnismäßige größere Verluste für das Fondsvermögen entstehen als bei einer weiter gestreuten 
Anlagepolitik. 

 
Performance Risiko 

 
Eine positive Wertentwicklung kann mangels einer von einer dritten Partei ausgesprochenen Garantie nicht 
zugesagt werden. Ferner können für einen Teilfonds erworbene Vermögensgegenstände eine andere 
Wertentwicklung erfahren als beim Erwerb zu erwarten war 

 
Abwicklungsrisiko 

 
Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien nicht, verzögert 
oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt bzw. die Wertpapiere nicht oder nicht fristgerecht liefert. 
Dieses Abwicklungsrisiko besteht auch bei der Rückabwicklung von Sicherheiten für den Fonds. 

 
Risiken beim Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten 

 
Durch die Hebelwirkung von Optionsrechten kann der Wert des jeweiligen Teilfondsvermögens - sowohl positiv 
als auch negativ - stärker beeinflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und 
sonstigen Vermögenswerten der Fall ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden. 

 
Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit 
erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße 
(Einschuss) sofort geleistet werden muss. 

 
Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen. Hierdurch können sich das 
Risiko und die Volatilität des Teilfonds erhöhen. 

 
Je nach Ausgestaltung von Swaps kann eine zukünftige Änderung des Marktzinsniveaus (Zinsänderungsrisiko) 
oder der Ausfall der Gegenpartei (Kontrahentenrisiko), als auch die Veränderung des Underlyings einen Einfluss 
auf die Bewertung der Swaps haben. Grundsätzlich können zukünftige (Wert-) Änderungen der 
zugrundeliegenden Zahlungsströme, Vermögensgegenstände, Erträge oder Risiken zu Gewinnen aber auch zu 
Verlusten im Teilfonds führen. 
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Techniken und Instrumente sind mit bestimmten Anlagerisiken und Liquiditätsrisiken verbunden. 
 

Da der Einsatz von in Finanzinstrumenten eingebetteten Derivaten mit einer Hebelwirkung verbunden sein kann, 
kann ihr Einsatz zu größeren Schwankungen – sowohl positiv als auch negativ – des Wertes des 
Teilfondsvermögens führen. 

 
 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Stellung von Sicherheiten 
 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält oder stellt für OTC-Derivate Sicherheiten. OTC-Derivatekönnen sich in ihrem 
Wert ändern. Es besteht die Gefahr, dass die erhaltenen Sicherheiten nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- 
bzw. Rückübertragungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft gegenüber dem Kontrahenten in voller Höhe 
abzudecken. Um dieses Risiko zu minimieren, wird die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Collateral 
Managements auf täglicher Basis den Wert der Sicherheiten mit dem Wert der OTC-Derivate abstimmen und 
Sicherheiten in Absprache mit dem Kontrahenten nachfordern. 

 
Die Sicherheiten können in Cash, als Staatsanleihen oder als Schuldverschreibungen von internationalen 
Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union angehören und gedeckte Schuldverschreibungen angenommen werden. Das Kreditinstitut, bei dem Cash 
verwahrt wird, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und Schuldverschreibungen von internationalen 
Einrichtungen können sich negativ entwickeln. Bei Ausfall des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten 
unter bzw. trotz Berücksichtigung von Haircuts nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der 
Verwaltungsgesellschaft für den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden 
müssen. Um dieses Risiko zu minimieren überprüft die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Collateral 
Managements die Werte auf täglicher Basis und vereinbart zusätzliche Sicherheiten bei einem erhöhten Risiko. 

 
Risiken in Zusammenhang mit Zielfonds 

 
Die Risiken der Zielfondsanteile, die für das jeweilige Teilfondsvermögen erworben werden, stehen in engem 
Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen 
innerhalb der Sondervermögen, deren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses 
Teilfondsvermögens reduziert werden. 

 
Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass 
mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können 
bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. 

 
Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. 
Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 
übereinstimmen. 

 
Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt 
sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich 
verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 
Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der 
Anteile aussetzen. Dann ist die Verwaltungsgesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu 
veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder 
Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 
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Weiterhin kann es generell bei dem Erwerb von Zielfonds zur Erhebung von Gebühren auf Ebene des Zielfonds 
kommen. Dadurch besteht bei der Anlage in Zielfonds eine doppelte Gebührenbelastung. 

 
Risiko der Rücknahmeaussetzung 

 
Die Anleger können grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer 
Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis 
zurücknehmen (siehe hierzu auch Artikel 7 des Verwaltungsreglements „Einstellung der Berechnung des 
Anteilwertes“, Artikel 10 des Verwaltungsreglements „Rücknahme und Umtausch von Anteilen“). Dieser Preis 
kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

 
Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesellschaft insbesondere auch dann gezwungen sein, 
wenn ein oder mehrere Teilfonds, deren Anteile für einen Teilfonds erworben wurden, ihrerseits die 
Anteilrücknahme aussetzen und diese einen erheblichen Anteil des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens 
ausmachen. 

 
Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von notleidenden Wertpapieren (Distressed Securities): 

 
Einzelne Teilfonds können gemäß ihrer Anlagepolitik in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) 
investieren. Distressed Securities sind Wertpapiere von Unternehmen, die sich in Konkurs befinden, anderweitig 
vom Zahlungsverzug bedroht sind oder sich in sonstiger Weise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Diese 
Umstände führen, sofern noch nicht erfolgt, zu einer Ratingherabstufung, so dass diese Wertpapiere sich in der 
Regel im „Speculative Grade“ Bereich oder schlechter befinden. Solche Wertpapiere sind mit erheblichen Risiken 
verbunden und die Ertragssituation ist äußerst unsicher. Es besteht die Gefahr, dass Restrukturierungspläne, 
Tauschangebote usw. nicht realisierbar sind und negative Auswirkungen auf den Wert dieser Wertpapiere haben. 
Der aktuelle Wert kann sprunghaft ansteigen oder fallen. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes. Der Wert von 
Anlagen in diesen Wertpapieren kann stark schwanken, da er von künftigen Umständen des Emittenten abhängt, 
welche zum Zeitpunkt der Investition nicht bekannt sind. Diese Wertpapiere können gegebenenfalls nur mit hohen 
Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert werden. Es besteht das Risiko eines 
vollständigen Ausfalls, so dass der Teilfonds seine gesamte Anlage in die betreffenden Wertpapiere verliert. 

 
Risiken in Zusammenhang mit dem Erwerb von Contingent Convertible Bonds („CoCo-Bonds“) 

 
CoCo-Bonds sind unbefristete nachrangige Schuldverschreibungen, welche nach fest definierten Kriterien 
(„Trigger-Events“; z.B. Unterschreitung einer definierten Eigenkapitalquote) von Fremdkapital in Eigenkapital des 
emittierenden Unternehmens, in der Regel Banken, gewandelt werden. Ein Wahlrecht für den Investor ist im 
Unterschied zu traditionellen Wandelanleihen hierbei nicht gegeben. Je nach Ausgestaltung kann entweder eine 
Pflichtwandlung in Aktien oder eine teilweise bzw. vollständige Abschreibung erfolgen. Bei Wandlung wird der 
Investor vom Fremdkapitalgeber zum Eigenkapitalgeber. In Bezug auf denselben Emittenten können CoCo-Bond 
Investoren unter Umständen vor den Aktienanlegern einen Kapitalverlust erleiden. 

 
Coco-Bonds unterliegen möglicherweise weiteren besonderen Risiken wie z.B. 

 
- Schwellenwertrisiken (Trigger level risk) 

Schwellenwerte können unterschiedlich angesetzt werden und bestimmen in Abhängigkeit des 
Abstands zwischen Eigenkapital und Schwellenwert das Risiko einer Wandlung bzw. Abschreibung. 
Im Rahmen einer Pflichtumwandlung können die CoCo-Bonds in Aktienpapiere umgewandelt 
werden. CoCo-Bond Investoren können im Falle einer Abschreibung oder Umwandlung ihr 
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eingesetztes Kapital verlieren. Transparenz ist entscheidend für die Minderung des Risikos. 

- Kupon-Kündigungsrisiko 

Für CoCo-Bond Investoren besteht das Risiko nicht alle erwarteten Kuponzahlungen zu erhalten. 
Kuponzahlungen können vom Emittenten jederzeit für einen beliebigen Zeitraum ausgesetzt 
werden. Bei Wiederaufnahme besteht das Risiko, dass gestundete Kuponzahlungen nicht 
ausgezahlt werden. 

- Kapitalstruktur-Inversionsrisiko 

Unter gewissen Umständen können CoCo-Bond Investoren bei Auslösung des Triggers vor den 
Aktieninhabern Verluste erleiden (entgegen der klassischen Kapitalhierarchie). 

- Prolongationsrisiko 

CoCo-Bonds werden als Instrumente mit unbegrenzter Laufzeit ausgegeben, welche nur mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde auf vordefiniertem Niveau gekündigt werden können. 
Aufgrund der flexiblen Kündbarkeit von CoCo-Bonds besteht die Möglichkeit, dass die Fälligkeit der 
Anleihe verschoben wird und somit der Anleger die Kapitalrückzahlung nicht zu dem erwarteten 
Zeitpunkt erhält, was zu einer Veränderung der Rendite und der Bewertung des CoCo-Bonds sowie 
einer verschlechterten Liquiditätssituation im Teilfonds führen kann. 

- Unbekannte Risiken 

Die Struktur von CoCo-Bonds ist innovativ und noch nicht erprobt. Auswirkungen angespannter 
Marktphasen auf die zugrundeliegenden Merkmale der CoCo-Bonds sind bisher noch nicht 
eindeutig klassifizierbar. 

- Rendite-/Bewertungsrisiken 

Die häufig attraktive Rendite, welche den vorgenannten Risiken und der Komplexität dieser 
Anlagen geschuldet ist, ist der primäre Grund in CoCo-Bonds zu investieren. Bislang ist jedoch nicht 
sichergestellt, dass Investoren die zugrundeliegenden Risiken ausreichend im Rahmen der 
Bewertung und Risikomessung berücksichtigen. 

Die vorhergehende Auflistung von Risikofaktoren ist keine abschließende Darstellung sämtlicher mit einer 
Investition in CoCo-Bonds verbundener Risiken. Die Aktivierung des Triggers oder Aussetzung der 
Kuponzahlung durch einen einzelnen Emittenten kann unter Umständen zu einer Überreaktion und folglich 
zur Erhöhung der Volatilität sowie zur Illiquidität für die gesamte Assetklasse führen. In einem illiquiden Markt kann 
zudem die Preisbildung unter Druck geraten. 

Weitere Informationen hinsichtlich potentieller Risiken bei Investitionen in CoCo-Bonds können der 
Mitteilung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA/2014/944) vom 31. Juli 2014 
entnommen werden. 

 

Risiken bei der Investition in forderungsbesicherte Wertpapiere („Asset-Backed Securities“) 
 

Asset-Backed Securities (“ABS”) ist der Oberbegriff für eine von einem Emittenten begebene Anleihe, die mit 
einem zugrundeliegenden Pool an Vermögenswerten unterlegt bzw. besichert ist. Bei den zugrundliegenden 
Vermögenswerten handelt es sich in der Regel um Kreditforderungen. Diese werden in einem Forderungspool 
gebündelt, der treuhänderisch von einer Finanzierungsgesellschaft verwaltet wird. Diese Zweckgesellschaft 
verbrieft die Forderungen und verkauft diese an Investoren weiter. Es handelt sich hierbei um hochkomplexe 
Finanzinstrumente, deren Risiken entsprechend schwer einzuschätzen sind. Eine Unterkategorie von ABS sind 
Mortgage-Backed Securities (hypothekenbesichertes Wertpapier, “MBS”). MBS sind Anleihen, die durch einen 
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Pool an grundpfandrechtlich besicherten Forderungen unterlegt bzw. besichert sind. 
Eine weitere Ausprägung sind Collateralized Debt Obligation („CDO“). CDOs sind strukturierte Anleihen, die durch einen 
Pool an verschiedenartigen Forderungen, insbesondere Kredit- und Hypothekenforderungen oder weitere, wie 
etwa Leasingforderungen, gestützt werden. 

ABS sind komplexe und strukturierte Wertpapiere, deren Risikopotential nur nach eingehender Analyse beurteilt 
werden kann. Eine allgemeingültige Beurteilung ist aufgrund ihrer vielfältigen Gestaltungsformen nicht möglich. 
Verglichen mit anderen verzinslichen Wertpapieren können diese forderungsbesicherten Wertpapiere 
zusätzlichen bzw. höheren Risiken unterliegen, u.a.: 

- Adressausfallrisiken 

Durch sich ändernde Kapitalmarktzinsen kann u. U. der Schuldner seinen Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen, was zu einem Ansteigen des Adressausfallrisikos im Forderungspool führen 
kann. 

- Liquiditätsrisiken 

Trotz Börsenzulassung können Investitionen in ABS illiquide sein. 

 
- Zinsänderungsrisiken 

Bedingt durch vorzeitige Tilgungsmöglichkeiten im zugrundeliegenden Pool kann es zu 
Zinsänderungen kommen. 

- Kreditausfallrisiken 

Es besteht das Risiko, dass Ansprüche aus dem zugrundeliegenden Pool nicht bedient werden. 
 

-       Reinvestitionsrisiken 
 

Bedingt durch die eingeschränkte Handelbarkeit besteht die Möglichkeit, daß der Fonds nicht 
immer voll investiert sein kann. 

- Ausfallsrisiken 

Das in diesem Investment bestehende Ausfallrisiko lässt sich trotz risikobegrenzender Maßnahmen 
nicht ausschließen und kann zum Totalausfall führen. 

- Korrelationsrisiko 

Die verschiedenen zugrundeliegenden Forderungen aus einem Pool hängen ggf. voneinander ab 
und sind von Wechselwirkungen betroffen, die sich in der Bewertung der Asset Backed Securities 
widerspiegeln. In extremen Situationen kann es zu starken Kursverlusten kommen, wenn eine 
ausgefallene Forderung andere im Pool befindliche Forderungen ansteckt. 

- Komplexitätsrisiken 

Das Ausmaß der einzelnen Risikoarten in Bezug auf Anlagen in ABS kann aufgrund der Komplexität 
der Anlageklasse häufig lediglich geschätzt werden. Genauere Prognosen sind nur für kurze 
Zeiträume möglich. Da die Anlagen in ABS in der Regel längerfristig geplant werden, besteht hier 
ein signifikantes Risiko für die Anleger. 

Die beschriebenen Risikoarten sind nicht abschließend, sondern stellen die wesentlichen Risiken des 
Investmentfonds hin. Generell können weitere Risiken bestehen und eintreten. 
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Nachhaltigkeitsrisiken 
 

Das Eintreten eines Ereignisses oder einer Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, im Folgenden „ESG“), dessen beziehungsweise deren 
Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition und damit 
auf die Wertentwicklung des Teilfonds haben könnte, wird als Nachhaltigkeitsrisiko betrachtet. 
Nachhaltigkeitsrisiken können erheblich auf andere Risikoarten wie z.B. Marktpreisrisiken oder 
Adressenausfallrisiken einwirken und das Risiko innerhalb dieser Risikoarten wesentlich beeinflussen. Eine 
Nichtberücksichtigung von ESG-Risiken könnte sich langfristig negativ auf die Rendite auswirken. 

 
Risiken aus der ESG-Strategie 

 
Sofern für einen Teilfonds gemäß seiner Anlagestrategie ESG-Kriterien als eine Komponente Berücksichtigung im 
Anlageentscheidungsprozess finden, kann die Auswahlmöglichkeit für Zielinvestments eingeschränkt sein und die 
Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zu Fonds ohne Berücksichtigung von ESG-Kriterien könnte gemindert 
werden. Die Entscheidung welche Komponente unter Gesamtrisiko- und Ertragsgesichtspunkten 
ausschlaggebend ist, obliegt der subjektiven Einschätzung des Fondsmanagements. 

 
Potentielle Interessenkonflikte 

 
Bei der Verwaltung des Fonds können folgende Interessenkonflikte entstehen. 
Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

- Interessen der Gesellschaft, anderer Unternehmen aus der Gruppe der Gesellschaft, der Geschäftsleitung 
der Gesellschaft, Mitarbeitern der Gesellschaft, externer Unternehmen und Personen, die mit der 
Gesellschaft vertraglich verbunden sind, und sonstigen Dritten und 

- Interessen der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen und Insourcing-Mandate, 
Anlegern und Kunden der Gesellschaft oder 

- Interessen von Anlegern und Kunden der Gesellschaft untereinander oder 
- Interessen der Anleger und den von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen oder 
- Interessen der verschiedenen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen. 

 
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, umfassen insbesondere: 

- Anreizsysteme für Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft, anderen Unternehmen aus der 
Gruppe der Gesellschaft oder externen Unternehmen, die vertraglich mit Dienstleistungen zur 
Ermöglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden 

- Persönliche Geschäfte mit Vermögenswerten, die in dem von der Gesellschaft verwalteten Fonds 
gehalten werden, durch Geschäftsleiter oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder Geschäftsleiter oder 
Mitarbeiter von Unternehmen, die von der Gesellschaft vertraglich mit Dienstleistungen zur 
Ermöglichung der gemeinsamen Portfolioverwaltung betraut wurden 

- Geschäften zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen oder 
Individualportfolios bzw. Geschäften zwischen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen 
und/oder Individualportfolios 

- Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“) 
- „Frequent Trading“ 
- Festlegung der Cut off-Zeit 
- IPO-Zuteilungen 
- Übertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft 
- Ausübung der Stimmrechte aus den zu den Fonds gehörenden AktienACATIS Datini Valueflex Fonds 
- Aufgaben der Verwahrstelle 
- Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurücknehmen wollen und Anlegern, die ihre Anlagen im Fonds 

aufrechterhalten wollen 
- Zielsetzung der Anlageverwaltung, in illiquide Vermögenswerte    zu investieren und den 

Rücknahmegrundsätzen des Fonds. 
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Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile 
(Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 
Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden. 

 
Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte 
geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 

 
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – 
Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsfolgeprovisionen“. 

 
Sofern von der Gesellschaft vermittelte Investmentvermögen, bei denen es sich insbesondere um von 
der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen handeln kann, in den Fonds erworben werden, kann 
die Gesellschaft für ihre Vermittlungsleistung eine Vergütung erhalten. 

 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Maßnahmen 
ein, um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie 
offenzulegen: 

• Einrichtung eines Vergütungssystems, das keinen Anreiz, die persönlichen Interessen über die der von 
der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen oder Anleger und Kunden zu stellen, schafft 

• Die vertraglich angebundenen Anlageberatungs- und Asset Management-Gesellschafter sind zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten verpflichtet 

• Regelungen für persönliche Geschäfte, die durch die Compliance-Abteilung kontinuierlich überwacht 
werden und eine Sperrliste, die persönliche Geschäfte mit bestimmten Vermögensgegenständen 
verbietet, um möglichen Interessenkonflikten zu begegnen 

• Regelungen zur Offenlegung und zum Umgang mit der Annahme und der Gewährung von Zuwendungen 
• Kontinuierliche Überwachung der Transaktionshäufigkeit in den von der Gesellschaft verwalteten 

Investmentvermögen, um die Anleger benachteiligende Umschichtungen in den Investmentvermögen 
zu verhindern 

• Implementierung von Maßnahmen zur Verhinderung stichtagsbezogener Aufbesserung der 
Fondsperformance („window dressing“) in den von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen 

• Verzicht auf Geschäfte auf eigene Rechnung mit von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen 
oder Individualportfolios und Ausführung von Geschäften zwischen verschiedenen von der Gesellschaft 
verwalteten Investmentvermögen nur zur Erzielung besserer Handelsergebnisse, ohne dass dadurch 
eines der beteiligten Investmentvermögen benachteiligt würdeACATIS Datini Valueflex Fonds 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“) erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen 
Zuteilungsgrundsatzes 

• Bei Beauftragung (z.B. mit der Funktion des Asset Managers, Beraters, Brokers oder der Verwahrstelle) 
eng verbundener Unternehmen und Personen (insbesondere Gesellschafter), wird dieser Umstand den 
Anlegern gegenüber offengelegt 

• Interne Maßnahmen zur Überwachung von dem Fonds benachteiligenden Market Impact durch 
Einzelanlagen von erheblichem Umfang 

• Untersagung von „Frequent Trading“ durch Geschäftsleiter und Mitarbeiter der Gesellschaft durch 
Regelungen für persönliche Transaktionen und diesbezügliche Überwachung der von der Gesellschaft 
verwalteten Investmentvermögen 

• Vereinbarung von Cut-off-Zeiten mit den Verwahrstellen, um Spekulationen gegen die von der 
Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen entgegenzuwirken 

• Einheitliche interne Zuteilungsgrundsätze für IPO-Zuteilungen 
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• Die Übertragung einer oder mehrerer Funktionen auf eine andere Gesellschaft erfolgt mit dem Ziel der 
Erweiterung des Spektrums der von der Gesellschaft zu erbringenden Dienstleistungen 

• Ausübung der Stimmrechte in dem Portfolio des Fonds erfolgt auf Basis der Empfehlungen einer 
externen, neutralen Anlageberatungsgesellschaft nach den Analyseleitlinien des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. 

• Die Verwahrstelle des Fonds handelt unabhängig von der Gesellschaft und ist vertraglich dazu 
verpflichtet, ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln 

• Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurückgeben wollen und Anlegern, die ihre Anlagen im Fonds 
aufrechterhalten wollen, werden bei der internen Liquiditätssteuerung berücksichtigen 

• Entsprechendes gilt auch hinsichtlich des Konflikts zwischen der Zielsetzung der Anlageverwaltung, in 
illiquide Vermögenswerte zu investieren und den Rücknahmegrundsätzen des Fonds. 

 
Risikoprofile 

 
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds werden in eines der folgenden Risikoprofile 
eingeordnet. Das Risikoprofil für jeden Teilfonds finden Sie in dem jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang. Die 
Beschreibungen der folgenden Profile wurden unter der Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten 
erstellt. In unvorhergesehenen Marktsituationen oder Marktstörungen aufgrund nicht funktionierender Märkte 
können weitergehende Risiken, als die in dem Risikoprofil genannten auftreten. 

 
Risikoprofil – Sicherheitsorientiert 

 

Der Teilfonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- 
Teilfondsvermögens besteht ein geringes Gesamtrisiko, dem entsprechende Ertragschancen gegenüberstehen. 
Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den 
Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. 

 
Risikoprofil – Konservativ 

 
Der Teilfonds eignet sich für konservative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- 
Teilfondsvermögen besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. 
Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den 
Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. 

 
Risikoprofil – Wachstumsorientiert 

 
Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- 
Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die 
Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den 
Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. 

 
Risikoprofil – Spekulativ 

 
Der Teilfonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen 
besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können 
insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des 
Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. 
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Risikomanagement-Verfahren 
 

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den 
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios ihrer 
verwalteten Teilfonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des 
Risikomanagement-Verfahrens anhand zweckdienlicher und angemessener Methoden sicher, dass das mit 
Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Teilfonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht 
überschreitet. Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methoden: 

 
• Commitment Approach: 

 
Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre 
entsprechenden (ggf. delta-gewichteten) Basiswertäquivalente oder Nominale umgerechnet. Dabei werden 
Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die 
Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fondsportfolios nicht überschreiten. 

 
• VaR-Ansatz: 

 
Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-statistisches Konzept und wird als ein Standard-Risikomaß 
im Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten 
Zeitraums (sogenannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (sogenanntes 
Konfidenzniveau) nicht überschritten wird. 

 
• Relativer VaR Ansatz: 

 
Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den VaR eines Referenzportfolios um einen von der Höhe 
des Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht übersteigen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor 
beträgt 200%. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. 

 
• Absoluter VaR Ansatz: 

 
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99% Konfidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von der 
Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen Anteil des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das 
aufsichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20% des Fondsvermögens. 

 
Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die 
Verwaltungsgesellschaft den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der Hebelwirkung kann in 
Abhängigkeit der jeweiligen Marktlagen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch unterschritten 
werden. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf den 
Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit 
nicht als Anlagegrenze zu verstehen. Die verwendete Methode zur Bestimmung des Gesamtrisikos und, soweit 
anwendbar, die Offenlegung des Referenzportfolios und des erwarteten Grades der Hebelwirkung sowie dessen 
Berechnungsmethode werden im teilfondsspezifischen Anhang angegeben. 

 
Liquiditätsmanagement 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Teilfonds schriftliche Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr 
ermöglichen, die Liquiditätsrisiken des Teilfonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das 
Liquiditätsprofil der Anlagen des Teilfonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Teilfonds deckt. 
Unter Berücksichtigung der Anlagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des Teilfonds: Das 
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Liquiditätsprofil eines Teilfonds ist in der Gesamtheit bestimmt durch dessen Struktur hinsichtlich der im Teilfonds 
enthaltenen Vermögensgegenstände und Verpflichtungen sowie hinsichtlich der Anlegerstruktur und der im 
Verkaufsprospekt definierten Rückgabebedingungen. Die Grundsätze und Verfahren umfassen: 

 

• Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Teilfonds oder der 
Vermögensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der im 
Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation zum Teilfondsvermögen vor und legt hierfür 
Liquiditätsklassen fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse des 
Handelsvolumens, der Komplexität oder andere typische Merkmale sowie ggf. eine qualitative 
Einschätzung eines Vermögensgegenstands. 

• Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich durch erhöhtes Verlangen der 
Anleger auf Anteilrücknahme oder durch Großabrufe ergeben können. Hierbei bildet sie sich 
Erwartungen über Nettomittelveränderungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen 
über Erfahrungswerten aus historischen Nettomittelveränderungen. 

• Die Verwaltungsgesellschaft überwacht laufende Forderungen und Verbindlichkeiten des Teilfonds und 
schätzt deren Auswirkungen auf die Liquiditätssituation des Teilfonds ein. 

• Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Fonds adäquate Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie 
überwacht die Einhaltung dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung oder möglichen 
Überschreitung der Limits festgelegt. 

• Die von der Verwaltungsgesellschaft eingerichteten Verfahren gewährleisten eine Konsistenz zwischen 
den Liquiditätsklassen, den Liquiditätsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelveränderungen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und aktualisiert sie entsprechend. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft führt regelmäßig Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des Teilfonds 
bewerten kann. Die Verwaltungsgesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller 
quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen durch. Hierbei werden 
Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die 
Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie Informationen in Bezug auf historische Ereignisse oder 
hypothetische Annahmen einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde Liquidität der 
Vermögenswerte im Teilfonds sowie in Umfang atypische Verlangen auf Anteilrücknahmen. Sie decken 
Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, einschließlich Nachschussforderungen, Anforderungen der 
Besicherung oder Kreditlinien. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der 
Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Teilfonds angemessenen Häufigkeit 
durchgeführt. 

 
Besteuerung des Fonds 

 
Aus luxemburgischer Steuerperspektive hat der Fonds als Sondervermögen keine Rechtspersönlichkeit und ist 
steuertransparent. 

 
Der Fonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. 

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe 
von derzeit 0,05% p.a.. Eine reduzierte „taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die 
Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikel 174 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden; (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage 
in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „taxe d´abonnement“ ist 
vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der „taxe 
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d’abonnement“ ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum 
Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „taxe d’abonnement“ findet u.a. Anwendung, soweit das 
Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „taxe 
d'abonnement“ unterliegen. 

 
 

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das 
Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen 
werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland 
einer Besteuerung unterliegen. 

 
Ausschüttungen des Fonds sowie Liquidations- und Veräußerungsgewinne unterliegen im Großherzogtum 
Luxemburg keiner Quellensteuer. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft sind zur Einholung 
von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 

 
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des 
Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen 
Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, 
beraten zu lassen. 

 
Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger 

 
Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren und dort keine 
Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger 
Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Anteilen am Fonds. 

 
Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven 
luxemburgischen Einkommensteuer. 

 
Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxembourg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus 
den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer. 

 
Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des 
Fondsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Anteilen 
Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, 
beraten zu lassen. 

 
Veröffentlichung des Anteilwertes sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

 
Der jeweils gültige Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis sowie alle sonstigen Informationen für die Anleger 
können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den etwaigen 
Vertriebsstellen erfragt werden. Außerdem werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise börsentäglich auf der 
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.acatis.de) veröffentlicht. 

 
Informationen an die Anleger 

 
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden, auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de veröffentlicht. Darüber hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen 
Fällen für das Großherzogtum Luxemburg Mitteilungen auch im „RESA“ und im „Tageblatt“ sowie falls 
erforderlich in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender Auflage, publiziert. 

http://www.acatis.de/
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Nachfolgende Unterlagen stehen zur kostenlosen Einsicht während der normalen Geschäftszeiten an Werktagen 
in Deutschland (ausgenommen Samstag) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung: 

 
• Satzung der Verwaltungsgesellschaft, 

 
• Verwahrstellenvertrag, 

 
• Zentralverwaltungsvertrag 

 
• Vertrag über die Übernahme der Funktionen der Register- und Transferstelle und der Zahlstelle, 

 
Der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und 
Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de kostenlos 
abgerufen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- 
und Halbjahresberichte des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den 
Zahlstellen und den etwaigen Vertriebsstellen auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich. 

 
Informationen zu den Grundsätzen und Strategien der Verwaltungsgesellschaft zur Ausübung von Stimmrechten, 
welche aus den für den Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen stammen, erhalten Anleger kostenlos auf der 
Internetseite www.acatis.de. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Ausführung von Entscheidungen über den Erwerb oder die 
Veräußerung von Vermögensgegenständen für einen Teilfonds im besten Interesse des Investmentvermögens. 
Informationen zu den von der Verwaltungsgesellschaft dazu festgelegten Grundsätzen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.acatis.de. 

 
Bei Feststellung des Verlustes eines verwahrten Finanzinstruments wird der Anleger umgehend per dauerhaftem 
Datenträger von der Verwaltungsgesellschaft informiert. Für nähere Informationen wird auf Artikel 3 Nr. 12 des 
Verwaltungsreglements verwiesen. Anleger können sich mit Fragen, Kommentaren und Beschwerden schriftlich 
und elektronisch an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Informationen zu dem Beschwerdeverfahren können 
kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de abgerufen werden. 

 
Informationen zu Zuwendungen, die die Verwaltungsgesellschaft von Dritten erhält oder an Dritte zahlt können 
jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erfragt werden. 

 
Informationen über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie die dazu festgelegten Strategien erhalten Sie 
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de. 

 
Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im 
Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer 
Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von 
Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Gesellschaft wird 
mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Gesellschaft auf seine Angemessenheit und die 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Die Anreizstruktur der Mitarbeiter von ACATIS ist mit den 
Interessen der Kunden von ACATIS synchronisiert. Das Gehalt der Geschäftsführer und Mitarbeiter setzt sich aus 
einer fixen Vergütung sowie variablen Vergütungsbestandteilen zusammen, die mit den Mitarbeitern jährlich neu 
vereinbart werden. Die variable Vergütung leistet als Motivationsbaustein einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
der Unternehmensziele. Zwei Vergütungsgruppen lassen sich unterscheiden: Die Investmentfondsmanager 
erhalten jeweils zu gleichen Teilen einen Anteil aus der performanceabhängigen Vergütung, die ACATIS aus der 
Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Die Auszahlung erfolgt kurz nach Geschäftsjahresende und 
steht somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg, den die Kunden von ACATIS erzielt haben. Der 

http://www.acatis.de/
http://www.acatis.de/
http://www.acatis.de/
http://www.acatis.de/
http://www.acatis.de/
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Bonusbetrag kann Null sein, kann aber auch das Mehrfache des Jahresgehalts ausmachen. Der Betrag ist nach oben 
nicht begrenzt. Die Vertriebsmitarbeiter erhalten einen Anteil an der Steigerung der bestandsabhängigen Erträge. 
Die ACATIS aus der Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds) generiert. Die Bemessungsgrundlage der 
Mitarbeiter ist weitgehend identisch, der konkrete Anspruch ergibt sich aus der Betriebszugehörigkeit und 
eventuellen regionalen Schwerpunkten. Der Bonusbetrag kann Null sein, kann aber auch das Mehrfache des 
Jahresgehaltes ausmachen. Geschäftsführer sind Teil dieser variablen Vergütungsregelung. Die 
Geschäftsführergehälter entsprechen der marktüblichen Vergütung und der Lage des Instituts. In manchen Fällen 
kann auch für Mitarbeiter anderer Funktionsbereiche nach Ermessen ein leistungsabhängiger Bonus gezahlt 
werden. Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter  
https://www.acatis.de/ueber-uns/pflichtveroeffentlichungen veröffentlicht. 

 
 
 

Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
 
 

Die Anteile des Fonds wurden, sind und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 
in seiner jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act of 1933) (das „Wertpapiergesetz“) oder nach den 
Börsengesetzen einzelner Bundesstaaten oder Gebietskörperschaften der Vereinigten Staaten von Amerika oder 
ihrer Hoheitsgebiete oder anderer sich entweder in Besitz oder unter Rechtsprechung der Vereinigten Staaten 
von Amerika befindlichen Territorien einschließlich des Commonwealth Puerto Rico (die „Vereinigten Staaten“) 
zugelassen beziehungsweise registriert oder, direkt oder indirekt, an eine oder zu 
Gunsten einer US-Person (gemäß der Definition im Wertpapiergesetz) übertragen, angeboten oder verkauft. 

 
Der Fonds ist und wird nicht nach dem US-amerikanischen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften von 1940 in 
seiner jeweils gültigen Fassung (Investment Company Act of 1940) (das „Gesetz über 
Investmentgesellschaften“) oder nach den Gesetzen einzelner Bundesstaaten der USA zugelassen 
beziehungsweise registriert und die Anleger haben keinen Anspruch auf den Vorteil der Registrierung nach dem 
Gesetz über Investmentgesellschaften. 

 
Zusätzlich zu den im Prospekt, dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung oder dem Zeichnungsschein etwaig 
enthaltenen sonstigen Anforderungen gilt für Anleger, dass sie (a) keine „US-Personen" im Sinne der Definition 
in Regulation S des Wertpapiergesetzes sein dürfen, (b) keine „Specified US-Persons“ im Sinne der Definition vom 
Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA") sein dürfen, (c) „Nicht-US-Personen" im Sinne des Commodity 
Exchange Act sein müssen, und (d) keine „US-Personen" im Sinne des US-Einkommensteuergesetz (Internal 
Revenue Code) von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der „Code“) und der gemäß dem Code erlassenen 
Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten (Treasury Regulations) sein dürfen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft. 

 
Personen, die Anteile erwerben möchten, müssen schriftlich bestätigen, dass sie den Anforderungen des 
vorherigen Absatzes entsprechen. 

 
FATCA wurde als Teil des Hiring Incentives to Restore Employment Act von März 2010 in den Vereinigten 
Staaten als Gesetz verabschiedet. FATCA verpflichtet Finanzinstitutionen außerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika ("ausländische Finanzinstitutionen" oder “FFIs”) zur jährlichen Übermittlung von Informationen 
hinsichtlich Finanzkonten (financial accounts), die direkt oder indirekt von Specified US-Persons geführt 
werden, an die US-Steuerbehörden (Internal Revenue Service oder IRS). Eine Quellensteuer in Höhe von 30% 
wird auf bestimmte US-Einkünfte von FFIs erhoben, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 
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Am 28. März 2014 trat das Großherzogtum Luxemburg einem zwischenstaatlichen Abkommen ("IGA"), gemäß 
Model 1, mit den Vereinigten Staaten von Amerika und einer diesbezüglichen Absichtserklärung (Memorandum 
of Understanding) bei. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft sowie der Fonds entsprechen den FATCA Vorschriften. 

 
Die Anteilklassen des Fonds können entweder 

 
(i) durch eine FATCA-konforme selbstständige Zwischenstelle (Nominee) von Anlegern 

gezeichnet werden oder 
 

(ii) direkt, sowie indirekt durch eine Vertriebsstelle (welche nur zu Vermittlungszwecken dient und 
nicht als Nominee agiert), von Anlegern gezeichnet werden mit Ausnahme von: 

 
• Specified US-Persons 

 
Diese Anlegergruppe beinhaltet solche US-Personen welche von der Regierung der 
Vereinigten Staaten im Hinblick auf Praktiken der Steuerumgehung und Steuerflucht als 
gefährdet eingestuft werden. Dies trifft jedoch u.a. nicht auf börsennotierte Unternehmen, 
steuerbefreite Organisationen, Real Estate Investment Trusts (REIT), 
Treuhandgesellschaften, US Effektenhändler oder ähnliche zu. 

 
• passive non-financial foreign entities (or passive NFFE), deren wesentliche Eigentumsanteile von einer US-Person 

gehalten werden 
 

Unter dieser Anlegergruppe versteht man generell solche NFFE, (i) welche sich nicht als 
aktive NFFE qualifizieren, oder (ii) bei denen es sich nicht um eine einbehaltende 
ausländische Personengesellschaft oder einen einbehaltenden ausländischen Trust nach 
den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten 
Staaten (Treasury Regulations) handelt. 

 
• Non-participating Financial Institutions 

 
Die Vereinigten Staaten von Amerika ermitteln diesen Status aufgrund der Nicht- 
Konformität eines Finanzinstituts welches gegebene Auflagen aufgrund Verletzung von 
Bedingungen des jeweiligen landesspezifischen IGAs innerhalb von 18 Monaten nach 
erster Benachrichtigung nicht erfüllt hat. 

 
Sollte der Fonds aufgrund der mangelnden FATCA-Konformität eines Anlegers zur Zahlung einer Quellensteuer 
oder zur Berichterstattung verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält sich der Fonds das Recht 
vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadensersatzansprüche gegen den betreffenden Anleger geltend zu 
machen. 

 
Bei Fragen betreffend FATCA sowie den FATCA-Status des Fonds wird den Anlegern, sowie potentiellen Anlegern, 
empfohlen, sich mit ihrem Finanz-, Steuer- und/oder Rechtsberater in Verbindung zu setzen. 

 
 

Hinweise für Anleger hinsichtlich des automatischen Informationsaustauschs 
 

 
Mit der Richtlinie 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von (Steuer-)Informationen und dem Common Reporting Standard („CRS“), einem von der OECD 
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entwickelten Melde- und Sorgfaltsstandard für den internationalen, automatischen Informationsaustausch von 
Finanzkonten, wird der automatische Informationsaustausch gemäß den zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
und den luxemburgischen Vorschriften (Gesetz zur Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs in 
Steuersachen über Finanzkonten vom 18. Dezember 2015) umgesetzt. Der automatische Informationsaustausch 
wird in Luxemburg erstmals für das Steuerjahr 2016 umgesetzt. 

 
Hierzu werden auf jährlicher Basis seitens meldepflichtiger Finanzinstitute Informationen über die Antragsteller 
und die meldepflichtigen Register an die luxemburgische Steuerbehörde („Administration des Contributions 
Directes in Luxemburg“) gemeldet, welche diese wiederum an die Steuerbehörden derjenigen Länder 
weiterleitet, in denen der/die Antragsteller steuerlich ansässig ist/sind. 

 
Es handelt sich hierbei insbesondere um die Mitteilung von: 

 
• Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, Ansässigkeitsstaaten sowie Geburtsdatum und –ort 

jeder meldepflichtigen Person, 

• Registernummer, 
• Registersaldo oder –wert, 
• Gutgeschriebene Kapitalerträge einschließlich Veräußerungserlöse. 

 
Die meldepflichtigen Informationen für ein spezifisches Steuerjahr welche bis zum 30. Juni eines darauffolgenden 
Jahres an die luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln sind, werden bis zum 30. September des Jahres 
zwischen den betroffenen Finanzbehörden ausgetauscht, erstmals im September 2017 basierend auf den Daten 
des Jahres 2016. 

 
 
 

Bekämpfung der Geldwäsche 
 

Gemäß den internationalen Regelungen und den Luxemburger Gesetzen und Verordnungen, unter anderem, 
aber nicht ausschließlich, dem Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, die großherzoglichen Verordnung vom 1. Februar 2010, der CSSF-Verordnung 12-02 
vom 14. Dezember 2012 und den CSSF-Rundschreiben CSSF 13/556, CSSF 15/609, CSSF 17/650 und CSSF 17/661 
betreffend die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie allen diesbezüglichen 
Änderungen oder Nachfolgeregelungen, obliegt es allen Verpflichteten zu verhindern, dass Organismen für 
gemeinsame Anlagen zu Zwecken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Die 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten kann von einem Antragsteller jedes Dokument, das sie 
für dessen Identitätsfeststellung als notwendig erachtet, verlangen. Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft 
(oder ein von dieser Beauftragter) sämtliche anderen Informationen verlangen, die sie zur Erfüllung der 
anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, des 
CRS- und des FATCA-Gesetzes benötigt. 

 
Sollte ein Antragsteller die verlangten Dokumente verspätet, nicht oder nicht vollständig vorlegen, wird der 
Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Rücknahmen kann eine unvollständige Dokumentationslage dazu führen, dass 
sich die Auszahlung des Rücknahmepreises verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die verspätete 
Abwicklung oder den Ausfall einer Transaktion nicht verantwortlich, wenn der Antragsteller die Dokumente 
verspätet, nicht oder unvollständig vorgelegt hat. 

 
Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft (oder einem von dieser Beauftragten) von Zeit zu Zeit im 
Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen betreffend ihrer Pflichten zur kontinuierlichen 
Überwachung und Kontrolle ihrer Kunden aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Dokumente 
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betreffend ihrer Identität vorzulegen. Sollten diese Dokumente nicht unverzüglich beigebracht werden, ist die 
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet und berechtigt, die Fondsanteile der betreffenden Anleger zu sperren. 

 
Zur Umsetzung von Artikel 30 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
sogenannten 4. EU-Geldwäscherichtlinie, wurde das Gesetz vom 13. Januar 2019 über die Einrichtung eines 
Registers der wirtschaftlichen Eigentümer verabschiedet. Dies verpflichtet registrierte Rechtsträger, ihre 
wirtschaftlichen Eigentümer an das zu diesem Zweck eingerichtete Register zu melden. 

 
Als „registrierte Rechtsträger“ sind in Luxemburg gesetzlich unter anderem auch Investmentgesellschaften und 
Investmentfonds bestimmt. 

 
Wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 ist beispielweise regelmäßig jede 
natürliche Person, die insgesamt mehr als 25% der Aktien oder Anteile eines Rechtsträgers hält oder diesen auf 
sonstige Weise kontrolliert. 

 
Je nach spezieller Situation könnte dies dazu führen, dass auch Endanleger der Investmentgesellschaft bzw. des 
Investmentfonds mit Namen und weiteren persönlichen Angaben an das Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer zu melden wären. Folgende Daten eines wirtschaftlichen Eigentümers können ab dem 1. September 
2019 von jedermann auf der Internetseite der „Luxembourg Business Registers“ kostenlos eingesehen werden: 
Name, Vorname(n), Staatsangehörigkeit(en), Geburtstag und -ort, Wohnsitzland sowie Art und Umfang des 
wirtschaftlichen Interesses. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann nach einer kostenpflichtigen 
Einzelfallprüfung die öffentliche Einsichtnahme beschränkt werden. 

 
Datenschutz 

 
Personenbezogene Daten werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG („Datenschutz-Grundverordnung“) und dem in 
Luxemburg anwendbaren Datenschutzrecht (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geänderte Gesetz 
vom 2. August 2002 über den Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung) verarbeitet. 

 
So können personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds zur Verfügung gestellt 
werden, auf einem Computer gespeichert und verarbeitet werden durch die Verwaltungsgesellschaft für 
Rechnung des Fonds sowie durch die Verwahrstelle, die jeweils als für die Verarbeitung Verantwortliche handeln. 

 
Personenbezogene Daten werden verarbeitet zur Verarbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen, zur 
Führung des Anteilregisters und zum Zwecke der Durchführung der Aufgaben der oben genannten Parteien und 
der Einhaltung anwendbarer Gesetze oder Vorschriften, in Luxemburg sowie in anderen 
Rechtsordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf anwendbares Gesellschaftsrecht, Gesetze und 
Vorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Steuerrecht, wie 
z.B. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) oder ähnliche Gesetze oder 
Vorschriften (etwa auf OECD-Ebene). 

 
Personenbezogene Daten werden Dritten nur dann zugänglich gemacht, wenn dies aufgrund begründeter 
Geschäftsinteressen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht notwendig ist oder 
Gesetze oder Vorschriften eine Weitergabe verpflichtend machen. Dies kann die Offenlegung gegenüber Dritten, 
wie z.B. Regierungs- oder Aufsichtsbehörden, umfassen, einschließlich Steuerbehörden und Abschlussprüfer in 
Luxemburg wie auch in anderen Rechtsordnungen. 

 
Außer in den oben genannten Fällen werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten in Länder außerhalb 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt. 
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Indem sie Anteile zeichnen und/oder halten, erteilen die Anleger – zumindest stillschweigend – ihre Zustimmung 
zur vorgenannten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und insbesondere zur Offenlegung solcher 
Daten gegenüber und die Verarbeitung dieser Daten durch die oben genannten Parteien, einschließlich von 
verbundenen Unternehmen in Ländern außerhalb der Europäischen Union, die möglicherweise nicht den 
gleichen Schutz bieten wie das Luxemburger Datenschutzrecht. 

 
Die Anleger erkennen hierbei an und akzeptieren, dass das Versäumnis, die von der Verwaltungsgesellschaft 
verlangten, personenbezogenen Daten im Rahmen ihres zu dem Fonds bestehenden Verhältnisses zu 
übermitteln, ein Fortbestehen ihrer Beteiligung am Fonds verhindern kann und zu einer entsprechenden 
Mitteilung an die zuständigen luxemburgischen Behörden durch die Verwaltungsgesellschaft führen kann. 

 
Die Anleger erkennen hierbei an und akzeptieren, dass die Verwaltungsgesellschaft sämtliche relevanten 
Informationen im Zusammenhang mit ihrem Investment in den Fonds an die luxemburgischen Steuerbehörden 
melden wird, welche diese Informationen in einem automatisierten Verfahren mit den zuständigen Behörden der 
relevanten Länder bzw. anderen zugelassenen Rechtsordnungen gemäß CRS-Gesetz oder entsprechender 
europäischer und luxemburgischer Gesetzgebung teilt. 

 
Sofern die personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit einer Anlage in dem Fonds zur Verfügung 
gestellt werden, personenbezogene Daten von (Stell)Vertretern, Unterschriftsberechtigten oder wirtschaftlich 
Berechtigten der Anleger umfassen, wird davon ausgegangen, dass die Anleger die Zustimmung der betroffenen 
Personen zu der vorgenannten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingeholt haben und insbesondere 
zu der Offenlegung ihrer Daten gegenüber und die Verarbeitung ihrer Daten durch die oben genannten Parteien, 
einschließlich von Parteien in Ländern außerhalb der Europäischen Union, die möglicherweise nicht den gleichen 
Schutz bieten wie das Luxemburger Datenschutzrecht. 

 
Anleger können, im Einklang mit anwendbarem Datenschutzrecht, Zugang, Berichtigung oder Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten beantragen. Solche Anträge sind schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft zu richten. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Anleger solche (Stell)Vertreter, Unterschriftsberechtigte oder wirtschaftlich 
Berechtigte, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, über diese Rechte informieren. 

 
Auch wenn die oben genannten Parteien angemessene Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit der 
personenbezogenen Daten ergriffen haben, kann, aufgrund der Tatsache, dass solche Daten elektronisch 
übermittelt werden und außerhalb Luxemburgs verfügbar sind, nicht das gleiche Maß an Vertraulichkeit und an 
Schutz wie durch das aktuell in Luxemburg anwendbare Datenschutzrecht gewährleistet werden, solange die 
personenbezogenen Daten sich im Ausland befinden. 

 
Personenbezogene Daten werden nur solange aufbewahrt, bis der Zweck der Datenverarbeitung erfüllt ist, wobei 
jedoch stets die anwendbaren gesetzlichen Mindest-Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen sind. 
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Anhang 1 
 

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM 
 

Der Teilfonds wurde am 01.09.2022 von ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM auf 
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Fair Value Deutschland ELM umbenannt.  
 
Für den Teilfonds gelten ergänzend bzw. abweichend zu Artikel 4 des Verwaltungsreglements die nachfolgenden 
Bestimmungen. 

 
Für den Teilfonds wird bei der Auswahl der Aktien der Value-Ansatz verfolgt. Hierunter versteht man Aktien, die 
aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Einmal 
getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie) und 
werden unter Berücksichtigung von Ertragsstärke, Liquidität und Marktstellung (ELM) selektiert. 
 
Nachhaltigkeitsberater 
 
Nachhaltigkeitsberater für den ACATIS Fair Value Deutschland ELM ist die ACATIS Fair Value Investment AG mit 
Sitz in Walzenhausen/Schweiz. Der Nachhaltigkeitsberater ist verantwortlich für den Nachhaltigkeitsprozess und 
dessen stetige Weiterentwicklung hinsichtlich der Ausschlusskriterien, Nachhaltigkeitsfilter und 
Auswahlverfahren. Er stellt dem Assetmanager regelmäßig ein gemäß Nachhaltigkeitsprozess analysiertes 
Universum zur Investition zur Verfügung. Der Nachhaltigkeitsberater überwacht das Nachhaltigkeitsuniversum 
fortlaufend und reagiert bei auftretenden Kontroversen. 
 
 
Anlageberater 
 
Der Fondsmanager hat Ehrke & Lübberstedt AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in 
Königstrasse 58, D-23552 Lübeck zum Anlageberater für den Fonds ernannt. Der Anlageberater beobachtet die 
Finanzmärkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des Fondsvermögens und gibt dem Fondsmanager 
Empfehlungen für die Anlage des Fondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der für den Fonds 
festgelegten Anlagepolitik und Anlagegrenzen. Der Fondsmanager und die Verwaltungsgesellschaft sind an die 
Anlageempfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden. 

 
Anlageziele 

 
Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM („Teilfonds“) ist es, 
unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. 
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird ausschließlich nach den in den 
Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. 
Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des MSCI Germany Index verglichen. Das Anlageuniversum des 
Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der 
Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. 

 
Unter Beachtung der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft finden für diesen Teilfonds ESG-Kriterien, 
insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. 
Unter Gesamt-Risiko- und Ertragsgesichtspunkten und der Berücksichtigung von Ausschlüssen entscheidet in 
diesem Fall die Verwaltungsgesellschaft, welche Komponenten letztendlich ausschlaggebend sind. 

 
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Emittenten, welche unter besonderer 
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf  
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unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung („ESG“) und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt 
werden und zumindest zu einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO („UN-SDG“) beitragen. Hierzu 
analysiert der Nachhaltigkeitsberater Emittenten basierend auf einer proprietären „ESG- und 
Nachhaltigkeitsmethodik“ („Nachhaltigkeitsmethodik“). Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstufigen 
Prozesses in Hinblick auf seine ESG Performance sowie seinen Beitrag zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen 
der UN (SDG) analysiert. Die Grundlage für diese Analyse bilden relevante Daten und Informationen, die von  
Moodys ESG sowie von internen und öffentlichen Quellen verwendet, verarbeitet und beurteilt werden. Dabei 
werden nur Emittenten im Rahmen der Nachhaltigkeitsmethodik beurteilt, für welche eine angemessene 
Datengrundlage besteht oder ein individuelles Nachhaltigkeitsrating erstellt wurde. 
 
Zu Beginn wird jeder Emittent dahingehend analysiert, ob ein Verstoß gegen den UN Global Compact oder die 
ILO-Kernarbeitsnormen (z.B. missbräuchliche Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Verletzung der Menschenrechte auch 
in der Lieferantenkette) besteht, ob Verstöße gegen festgelegte Ausschlusskriterien mit 0% Toleranz (z.B. Fossile 
Brennstoffe strategische Rüstung) vorliegen. In einem weiteren Schritt wird berücksichtigt, in welchen Bereichen 
der jeweilige Emittent seinen Umsatz erwirtschaftet. Der Emittent darf dabei nicht mehr als 5% Umsatz in 
festgelegten Bereichen, wie z.B. Nuklearenergie, Alkohol, Tabak, Glücksspiel oder Pornografie, erzielen. Im 
nächsten Schritt wird der ESG-Score des Emittenten betrachtet. Die Ermittlung des ESG-Scores basiert auf der 
Beurteilung von ökologischen (E), sozialen (S) und unternehmerischen (G) Merkmalen. Die Relevanz der 
beurteilten Merkmale wird dabei durch die Branchenzugehörigkeit des Emittenten beeinflusst. Der Emittent darf 
dabei einen definierten ESG-Score nicht unterschreiten. Auf die Berücksichtigung des ESG-Scores kann verzichtet 
werden, sofern das Anlageprodukt nachweislich und vollumfänglich über positive Nachhaltigkeitsauswirkungen 
verfügt und dabei nicht gegen die im Nachhaltigkeitsprozess definierten Ausschlusskriterien verstößt. Die ESG- 
und Nachhaltigkeitsmethodik beurteilt in einem abschließenden Schritt die Emittenten auf ihren Beitrag zu den 
17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN. Hierbei muss jeder Emittent einen positiven Beitrag zu zumindest 
einem SDG leisten.  
 
In Bezug auf die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Staaten und supranationalen Organisationen werden neben 
diversen ethischen Ausschlusskriterien (z.B. Besitz von Nuklearwaffen, Bestehen der Todesstrafe, fehlende 
Ratifizierung der UN-Konvention zur Biodiversität) auch der „Freiheitsgrad“ von Staaten berücksichtigt. Für die 
Beurteilung des „Freiheitsgrades“ eines Staates stellt das Fondsmanagement auf die Beurteilungen von Freedom 
House ab. Freedom House stuft den „Freiheitsgrad“ eines Staates, basierend auf umfangreichen Analysen, auf 
einer Skala von 1 (am freiesten) bis 7 (am wenigsten frei). Es erfolgen keine Investitionen in „nicht freie“ Staaten 
gem. der Beurteilungsmethodologie von Freedom House. 
 
Der Fondsmanager berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und 
Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend. Negative Veränderungen investierter Anlagen 
können, in Abhängigkeit der Veränderung, zu einer Verringerung des Beteiligungsausmasses des Teilfonds oder 
zu einer vollständigen Desinvestition der betreffenden Anlage führen. Dabei wird der Fondsmanager 
sicherstellen, dass solche Verfügungen stets unter Berücksichtigung des besten Interesses der Anleger erfolgen. 
 
Daneben beobachtet der Fondsmanager fortlaufend die bestehenden Anlagen in Bezug auf auftretende und 
pendente Kontroversen, die nicht mit der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik konform sind. Bei Auftreten solcher 
Kontroversen kann das Ethik-Gremium mit der unabhängigen Beurteilung des Sachverhaltes betraut werden und 
ggfs. eine Empfehlung abgeben. 
 
Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel, nach Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsmethodik, verfolgt der 
Teilfonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers 
(„inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines 
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Unternehmens zu ermitteln. 
 
Weitere Informationen zur Funktionsweise der ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie, zu ihrer Integration in 
den Anlageprozess, zu den Auswahlkriterien sowie zu den ESG- und Nachhaltigkeits-Richtlinien können auf der 
Website https://www.acatis.de/nachhaltigkeit-1 abgerufen werden. 
 
Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-
Verordnung. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Netto-Teilfondsvermögens in Vermögenswerte von 
Emittenten, die der im Abschnitt „Anlageziele des Fonds“ dargestellten ESG- und Nachhaltigkeits- Methodologie 
entsprechen. Um das nachhaltige Investitionsziel zu erreichen, darf der Teilfonds auch Derivate einsetzen 
(beispielsweise im Zuge einer CO2-Neutralisierung des Portfolios). Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
des Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Der Fonds berücksichtigt durch den Auswahlprozess die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2022/1288. Weitere Details dazu können Sie aus dem Anhang „Vorvertragliche Informationen zu den in 
Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten“ entnehmen. 

 
Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds werden in den entsprechenden „wesentlichen 
Anlegerinformationen“ angegeben. 

 
Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden (siehe in diesem 
Zusammenhang auch Kapitel „Risikohinweise“). 
 
Anlagepolitik 

 

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien nach Artikel 41 (1) des Luxemburger Gesetzes über Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 
haben. Daneben können Aktien erworbenen werden, die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind 
oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 25% des Netto- 
Teilfondsvermögens in alle Wertpapiere nach Art. 41 (1) investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht 
entsprechen. 

 
In geringem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere und Indizes möglich. 
Des Weiteren kann der Teilfonds weltweit in Zertifikate und Festgelder investieren. 
Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, 
Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. 

 
Investitionen in Zertifikate können sowohl zur Risikoreduzierung gegenüber der Direktanlage in Aktien eingesetzt 
werden, als auch durch verschiedene Konstruktionen und Strategien zur Gewinnoptimierung beitragen. 

 
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. 

 
Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch kann bei 
außergewöhnlichen ungünstigen Marktbedingungen das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich 
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zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglement (kurzfristig) 
auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser 
Anlagegrenze abgewichen werden. 

 

Anteile von OGAW oder anderer OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens 
erworben , der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Hinsichtlich der für den Teilfonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt 
keine Beschränkung im Hinblick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds. 

 
Investitionen in Distressed Securities, CoCo-Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis 
zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens getätigt werden. Durch den Einsatz dieser 
Finanzinstrumente können erhöhte Risiken entstehen, welche zusammen mit der Funktionsweise und anderen 
Risiken im Kapitel „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts näher dargestellt werden. 

 
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl 
zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten auch Swaps und 
Terminkontrakte auf alle nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässigen Basiswerte. Der 
Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. 
Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen 
Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich unverändert das Recht vor, Total Return Swaps, welche in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 fallen, abzuschließen. Derzeit werden solche Geschäfte für 
den vorliegenden Teilfonds allerdings nicht getätigt. 

 
Risikoprofil des Teilfonds 

 
Risikoprofil – Spekulativ 

 
Der Teilfonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen 
besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können 
insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des 
Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. 

 
Risikomanagement-Verfahren des Teilfonds 

 
Relativer VaR Ansatz 

 
Zur Überwachung und Messung des mit den Anlagepositionen des Teilfonds verbundenen Gesamtrisikos wird 
der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio ist der MSCI Germany Index. 

 
Erwarteter Grad der Hebelwirkung 

 
Unter Hebelwirkung ist jede Methode zu verstehen, mit der der Investitionsgrad eines Teilfonds erhöht werden 
kann. Dies kann insbesondere durch den Erwerb von Derivaten erzeugt werden. Weitere Angaben über Derivate 
sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu 
entnehmen. Die Bestimmung des erwarteten Grad der Hebelwirkung erfolgt über die Nominalwertmethode. Bei 
dieser Methode werden ausschließlich Derivate berücksichtigt und die Summe der absoluten Nominale aller 
Derivate bestimmt. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne Derivategeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander 
zu verrechnen. Der erwartete Grad der Hebelwirkung unterscheidet nicht die verschiedenen Zwecke des Derivate-
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Einsatzes. Auch Derivate, die zur Absicherung eingesetzt werden, erhöhen die Hebelwirkung. Aus der Angabe der 
erwarteten Hebelwirkung ergeben sich keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Risikogehalt des Teilfonds. Der 
erwartete Grad der Hebelwirkung wurde auf bis zu 30% des Teilfondsvolumens geschätzt. Der Einsatz von 
Derivaten ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken 
vorgesehen. Abhängig von der jeweiligen Einschätzung der Marktsituation kann der Einsatz von Derivaten stark 
variieren. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesetzlichen Grenzen, die Möglichkeit höherer 
Hebelwirkungen besteht. Das genannte Referenzportfolio ist abhängig von der Portfolioallokation und kann 
damit bei Umschichtungen angepasst werden. Dies könnte eine Aktualisierung des Verkaufsprospektes nach sich 
ziehen. 
 
 A X B 

Wertpapierkenn-Nummer: 163701 A2JD2L A2PQQC 

ISIN: LU0158903558 LU1774132671 LU2045773152 

Teilfondswährung: Euro 

Erstzeichnungsfrist / -tag: 
2. Dezember – 
2. Januar 2003 

19. März 2018 13. Januar 2020 

Erster Anteilwert: 50,- Euro 50,- Euro 10.000,- Euro 

Zahlung des Erstausgabepreises: 6. Januar 2003 21. März 2018 15. Januar 2020 

Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises innerhalb von 2 Bewertungstagen 

Erstausgabepreis zum Zeitpunkt des Übertrags am 1. 
September 2021: 

 
Netto-Inventarwert 

  

Zahlung des Erstausgabepreises zum Zeitpunkt des 
Übertrages: 

innerhalb von 2 
Bewertungstagen 

  

Geschäftsjahresende des Fonds: 31. August 

Jahresbericht (geprüft) 

Halbjahresbericht (ungeprüft): 

 
31. August 
28. Februar 

Art der Verbriefung: 
Inhaberanteile 

Stückelung: 
Inhaberanteile werden bis auf drei Dezimalstellen begeben. 

Mindesterstanlage: keine keine 1.000.000,- Euro 

Mindestfolgeanlage: keine 
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Sparpläne für Inhaberanteile, die im Bankdepot 
verwahrt werden: Informationen erhalten Sie bei 

Ihrer depotführenden 
Stelle 

Keine 

Taxe d’abonnement 
 

0,05% p.a. 
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Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

Besondere Ausführungen für die Anteilscheinklasse X 

Erwerbs- und Haltevoraussetzungen 

Die Anteile der Anteilklasse X sind ausschließlich für folgende Anleger erwerbbar und haltefähig: 
 

- Bestimmte Finanzintermediäre oder Institutionen, die ausschließlich von ihren Kunden vergütet 
werden und entweder eine separate gebührenpflichtige Beratungsvereinbarung mit ihren 
Kunden haben, unabhängige Anlageberatung oder diskretionäres Portfoliomanagement 
anbieten; 

 
- Andere Anleger oder Vermittler nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft oder deren 

Delegierten. 
 

Es steht im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, Zeichnungen erst anzunehmen, wenn der Investor seine 
Eigenschaft als geeigneter Anleger nachgewiesen hat. 

 
Besonderheiten bei Wegfall der Voraussetzungen 

 
Sollten die Erwerbs- und Haltevoraussetzungen entfallen, muss der Anleger die Verwaltungsgesellschaft darüber 
innerhalb von 30 Tagen informieren sowie die gehaltenen Anteile zurückgeben. 

 
Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden: 

 
1. Verwaltungsvergütung 

 
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft bezogen auf das Netto-Teilfondsvermögen 
eine Vergütung für die Anteilklasse A in Höhe von bis zu 1,84 % p.a., für die Anteilklasse B in Höhe von bis zu 0,94 
% p.a. und für die Anteilklasse X bis zu 1,4 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 
Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. 
Diese Vergütung wird vierteljährlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt. Sie versteht sich 
zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. In dieser oben genannten Vergütung ist die Gebühr für die 
Zentralverwaltungsstelle bereits inkludiert. 
 

 
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe 
von bis zu 10 %, der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden 
Anteilwertentwicklung. 

 
Die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) beläuft sich auf 6 % p.a, die an jedem Berechnungstag auf die 
jeweiligen vergangenen Tage innerhalb der Abrechnungsperiode proratisiert wird. 

 
Die Anteilwertentwicklung („Performance des Anteilwerts“) wird bewertungstäglich durch Vergleich des 
aktuellen Anteilwerts zum letzten Anteilwert der vorangegangenen Abrechnungsperiode errechnet. Bestehen im 
Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt. 
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Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen 
entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert 
hinzu gerechnet. 

 
Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jeder Abrechnungsperiode, bewertungstäglich auf Basis der 
oben erwähnten Anteilwertentwicklung und des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in der 
Abrechnungsperiode errechnet. 

 
An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts größer als die definierte 
Mindestperformance (Hurdle Rate) ist (Out-Performance), verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach 
der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts 
geringer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. 
Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages herangezogen. 
 
Ist der Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Höchststand des Anteilwertes des OGAW-
Sondervermögens bzw. der jeweiligen Anteilklasse, der am Ende der fünf vorangegangenen 
Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend „High Water Mark“), so tritt zwecks Berechnung der 
Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des Anteilwerts zu Beginn der 
Abrechnungsperiode. Existieren für das OGAW-Sondervermögen bzw. die jeweilige Anteilklasse weniger als fünf 
vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle 
vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. 

 
Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige 
Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende der Abrechnungsperiode 
entnommen werden. 

 
 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Oktober und endet am 30. September des folgenden Kalenderjahres. 

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

Formel und Beispiel zur Berechnung der Performance Fee:  
 
HWMt = MAX ( AWt-1; AWt-2 ; AWt-3; AWt-4 ; AWt-5 ) 

 
PERF_FEEt = PART * MAX ( PERFFONDS(HWM) t – PERFHURDLE t ; 0 ) * NAVDURCH t 
 
Wobei: 
• PERF_FEEt:  Performance Fee in der Währung der Anteilklasse am Ende der Periode t 
• PART:   Partizipation 
• PERFFONDS(HWM) t:  Performance des Fonds in der Periode t zur aktuellen High Water Mark (HWMt) 
• PERFHURDLE t: Performance der Hurdle Rate in der Periode t 
• NAVDURCH t:  Durchschnittlicher Nettoinventarwert der Anteilklasse in der Periode t  
• AWt-1;t-2;t-3;t-4;t-5: Anteilwert zum Ende der Periode t-1, t-2, t-3, t-4, t-5 
 

 
Begriffserklärung und Berechnungsbeispiele: 
 
• Performance (Perf.) des Fonds: Die Wertentwicklung des Fonds wird immer über eine 

Jahresperiode betrachtet (Betrachtungszeitraum), Beginn ist immer der 01.10. und Ende ist der 
30.09. des folgenden Jahres.  
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• High Water Mark (HWM): Die HWM ist der höchste Wert der Anteilwerte zum Ende der letzten 
fünf Betrachtungszeiträume. 

• Performance (Perf.) des Fonds zur HWM: Die Wertentwicklung des Fonds zur HWM wird analog 
zur Performance des Fonds berechnet, wobei der Startanteilwert zur Berechnung der 
Performance immer der aktuellen HWM entspricht.  

• Performance der Hurdle Rate: Wertentwicklung der Hurdle Rate im Betrachtungszeitraum. 
• Outperformance (HWM): Differenz der Wertentwicklung des Fonds (zur HWM) und der Hurdle 

Rate. 
• Fondsvermögen: Tägliches durchschnittliches Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum. 
• Partizipation: Prozentsatz, wieviel von der positiven Outperformance als erfolgsabhängige 

Vergütung dem Fonds entnommen werden darf. 
• Performance Fee (Perf. Fee) absolut: Erfolgsabhängige Vergütung, die dem Fonds im 

Betrachtungszeitraum als Kosten belastet wird. 
• Performance Fee relativ: Performance Fee absolut im Verhältnis zu durchschnittlichen 

Fondsvermögen. 

 
 

Periode HWM Letzter 
Anteil
wert 
der 
Period
e 

Performance 
des Fonds 

Performance 
des Fonds 
(zur HWM) 

Perf. der 
Hurdle 
Rate 

Outperformance 
(HWM) 

Fondsvermögen Perf. Fee 
(absolut) 

Perf. Fee 
(relativ) 

          6% p.a. Performance des 
Fonds (HWM) 
minus  
performance 
Hurdle Rate 

  Outperformance 
(HWM) mal 
Fondsvermögen 
mal 
Partizipation 

Performance 
Fee (absolut) 
geteilt durch  
Fondsvermögen 

Jahr 1  100,00 
EUR 

108,00 
EUR 

8,00% 8,00% 6,00% 2,00% 50 Mio. EUR 100.000 EUR 0,20% 

Jahr 2 108,00 
EUR 

113,40 
EUR 

5,00% 5,00% 6,00% -1,00% 60 Mio. EUR 0 EUR 0,00% 

Jahr 3 113,40 
EUR 

99,79 
EUR 

-12,00% -12,00% 6,00% -18,00% 70 Mio. EUR 0 EUR 0,00% 

Jahr 4 113,40 
EUR 

107,73 
EUR 

7,95% -5,00% 6,00% -11,00% 65 Mio. EUR 0 EUR 0,00% 

Jahr 5 113,40 
EUR 

124,74 
EUR 

15,79% 10,00% 6,00% 4,00% 72 Mio. EUR 288.000 EUR 0,40% 

 
 
*): Partizipation ist 10%
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2. Verwahrstellenvergütung 
 

Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine Vergütung in 
Höhe von bis zu 0,060 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens.. Diese Vergütung wird vierteljährlich nachträglich 
am Monatsultimo berechnet und ausgezahlt.  Die Berechnung der Verwahrstellenvergütung basiert auf dem 
durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten 
eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 

 
 
 

3. Register- und Transferstellenvergütung 
 

Für ihre Tätigkeit als Transfer- und Registerstelle für den Fonds mit seinen Teilfonds erhält die Transfer- und 
Registerstelle von der Verwaltungsgesellschaft eine fixe Vergütung in Höhe von mtl. 85,- EUR pro Anteilsklasse 
für die Abwicklung und Reporting des Anteilscheingeschäftes und eine fixe Vergütung in Höhe von mtl. 125,- EUR 
pro Anteilsklasse für die Führung von „Insi-Registern“ (je ISIN / je Register). Sie verstehen sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
4. Vertriebsstellenvergütung 

 

Die Vertriebsstelle erhält aus dem -Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,35% p.a. des Netto- 
Teilfondsvermögens. Diese Vergütung wird vierteljährlich nachträglich am Monatsultimo berechnet und 
ausgezahlt. Die Berechnung der Vertriebsstellenvergütung basiert auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert 
des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet 
wird. Sie versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
5. Weitere Kosten 

 
Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten 
belastet werden. 

 
Kosten, die von den Anlegern zu tragen sind 

 
Ausgabeaufschlag: 

 
bis zu 5,5% des 
Anteilwertes* 

keiner  
bis zu 5,0% des 
Anteilwertes* 

 
Rücknahmeabschlag: 

 
keiner 

Umtauschprovision: 
(bezogen auf den Anteilwert der zu 

 
bis zu 1% des Anteilwertes 

erwerbenden Anteile zugunsten der 
Vertriebsstelle) (mindestens jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlags 

des Teilfonds der umzutauschenden Anteile zu dem 
 Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt) 

* Der Ausgabeaufschlag kann je nach Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft entweder der Vertriebsstelle 
oder dem Teilfondsvermögen zufließen. Der Ausgabeaufschlag beträgt für die Anteilklasse A maximal 5,5% und 
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für die Anteilklasse B maximal 5,0% des Nettoinventarwerts pro Anteil, wobei alle innerhalb eines 
Bankarbeitstages eingereichten Zeichnungsanträge gleich behandelt werden. 

Hinweis zum Kostenausweis 

 
Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm 
gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Verkaufsprospekt und 
in den wesentlichen Anlegerinformationen deckungsgleich sind. Grund dafür kann insbesondere sein, dass der 
Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) zusätzlich 
berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er ggf. auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt 
in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schätzungen für die auf Teilfondsebene anfallenden 
Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Teilfonds mit umfassen. 

 
Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch 
bei regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende Teilfondsanlage im Rahmen einer dauerhaften 
Kundenbeziehung. 

 
 

Verwendung der Erträge 
 

Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert. 
 

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge werden grundsätzlich auf der Internetseite der 
Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de veröffentlicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acatis.de/
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Verwaltungsreglement 
 

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Anlegers 
hinsichtlich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement. Das 
Verwaltungsreglement trat erstmals am 04. Januar 2002 in Kraft und wurde am 29. Januar 2002 im „Mémorial, 
Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), 
veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique 
des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. 

 
Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. Juni 2023 geändert und im RESA veröffentlicht. 

 
Artikel 1 – Der Fonds 

 
1. Der Fonds ACATIS CHAMPIONS SELECT („Fonds“) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen 

(fonds commun de placement) aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten („Fondsvermögen“), 
das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen („Anleger“) unter Beachtung des 
Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im 
Sinne von Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010“). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Anleger sind am 
Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt. 

 
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anleger, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 

sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung beim Handels- und 
Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und im RESA veröffentlicht wird. Durch den Kauf eines 
Anteils erkennt der Anleger das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten 
Änderungen desselben an. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt außerdem einen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) entsprechend 

den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 
 

4. Das Netto-Fondsvermögen (d.h. die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des 
Fonds) muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds 1.250.000 Euro erreichen. 
Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der 
Netto-Teilfondsvermögen ergibt. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zu jeder Zeit weitere Teilfonds aufzulegen. In diesem Falle wird 

dem Verkaufsprospekt ein entsprechender Anhang hinzugefügt. Teilfonds können auf unbestimmte Zeit 
errichtet werden. 

 
6. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anleger untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die 

Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind von denen der Anleger der anderen Teilfonds 
getrennt. Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für 
Verbindlichkeiten, die von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden. 

 
7. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 6 dieses 

Verwaltungsreglements festgesetzten Regeln. 
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Artikel 2 – Die Verwaltungsgesellschaft 
 

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
(„Verwaltungsgesellschaft“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland mit eingetragenem Sitz in Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, 
Deutschland. Sie wurde am 13. Juni 1994 auf unbestimmte Zeit gegründet. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihre Geschäftsführung vertreten. Die Geschäftsführung kann 

sonstige Personen mit der Ausführung von Verwaltungsfunktionen und/oder der täglichen Anlagepolitik 
betrauen. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds unabhängig von der Verwahrstelle im eigenen Namen, 

aber ausschließlich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger im Einklang mit diesem 
Verwaltungsreglement. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, die 
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen. 

 
4. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und 

vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, entsprechend den 
in diesem Verwaltungsreglement sowie in dem für den jeweiligen Teilfonds erstellten Anhang zum 
Verkaufsprospekt aufgeführten Bestimmungen das jeweilige Teilfondsvermögen anzulegen und sonst alle 
Geschäfte zu tätigen, die zur Verwaltung der Teilfondsvermögen erforderlich sind. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, ein Risikomanagement-Verfahren zu verwenden, das es ihr 

erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am 
Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen. Sie muss ferner ein 
Verfahren verwenden, das eine präzise und unabhängige Bewertung des Wertes der OTC-Derivate 
erlaubt. Sie muss der Luxemburger Aufsichtsbehörde regelmäßig entsprechend dem von dieser 
festgelegten Verfahren für den Fonds die Arten der Derivate im Portfolio, die mit den jeweiligen 
Basiswerten verbundenen Risiken, die Anlagegrenzen und die verwendeten Methoden zur Messung der 
mit den Derivate-Geschäften verbundenen Risiken mitteilen. 

 
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle zu Lasten des jeweiligen 

Teilfondsvermögens einen Anlageberater und/oder Fondsmanager hinzuziehen. 
 

Das Fondsmanagement darf nur einem Unternehmen übertragen werden, das eine Erlaubnis bzw. 
Zulassung zur Vermögensverwaltung besitzt. Die Übertragung des Fondsmanagements muss mit den von 
der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Anlagerichtlinien in Einklang stehen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem Anlageausschuss, dessen Zusammensetzung 
von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird, beraten lassen. 

 
7. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Anlageberater mit vorheriger Zustimmung der 

Verwaltungsgesellschaft auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung dritter natürlicher oder 
juristischer Personen bedienen sowie Sub-Anlageberater hinzuziehen. 

 
Artikel 3 – Die Verwahrstelle 

 
1. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, 

L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister 
Luxemburg unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen Vertrag zur Verwahrstelle des Fonds 
bestellt. Die Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, 



53  

D-60311 Frankfurt am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes 
über das Kreditwesen (KWG) und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den 
Finanzsektor (in seiner aktuellsten Fassung). Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 
Main unter der Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als auch 
ihre Niederlassung in Luxemburg werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg im 
Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). 
Alle Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung ausgeübt. Deren Funktion 
richtet sich insbesondere nach dem Gesetz von 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, dem 
Verwahrstellenvertrag und dem Verkaufsprospekt. Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung zur Auszahlung 
eventueller Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Anteile und sonstigen 
Zahlungen beauftragt. 

 
2. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig 

und ausschließlich im Interesse des Fonds und seiner Anteilinhaber. 
 

3. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds einer wirksamen und ordnungsgemäßen 
Überwachung unterliegen. Die Verwahrstelle gewährleistet, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen 
des Investmentfonds von Anteilinhabern oder im Namen von Anteilinhabern geleistete Zahlungen 
eingegangen sind und dass die gesamten Geldmittel des Fonds auf Geldkonten im Namen des Fonds bei der 
Verwahrstelle (oder einem anderen Kreditinstitut) verbucht werden. 

 
4. Die Verwahrstelle verwahrt bzw. überwacht sämtliche Vermögenswerte des Fonds. Das Gesetz von 2010 

unterscheidet diesbezüglich zwischen den zu verwahrenden Finanzinstrumenten und den sonstigen 
Vermögenswerten, wobei die Zuordnung im Einzelfall nicht immer eindeutig ist. 

 
Für die Verwahrung von zu verwahrenden Finanzinstrumenten (z. B. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen) gelten für die Verwahrstelle teilweise andere Pflichten und 
eine strengere Haftung als für die Verwahrung sonstiger Vermögenswerte. Zu verwahrende 
Finanzinstrumente werden von der Verwahrstelle in segregierten Depots verwahrt. Außer in einigen 
wenigen Ausnahmefällen haftet die Verwahrstelle für das Abhandenkommen dieser Finanzinstrumente, 
einschließlich der Fälle, in denen das Abhandenkommen nicht durch die Verwahrstelle selbst, sondern durch 
einen Dritten verursacht wurde. Sonstige (nicht verwahrfähige) Vermögenswerte hingegen werden nicht in 
Wertpapierdepots verwahrt. Nach Sicherstellung dass diese tatsächlich im Eigentum des Sondervermögens 
stehen, werden für diese Vermögenswerte Aufzeichnungen bei der Verwahrstelle geführt. Für die Erfüllung 
dieser Aufgaben haftet die Verwahrstelle gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz. 

 
Für die Verwahrung der Vermögenswerte gleich welcher Art kann die Verwahrstelle Unterverwahrer 
ernennen, um den Bedingungen des Gesetzes von 2010 zu entsprechen. Die Haftung der Verwahrstelle 
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft bleibt von der Beauftragung eines Unterverwahrers unberührt. Die 
Namen der Unterverwahrer können auf der Internetseite der Verwahrstelle unter den Fondsinformationen 
https://www.acatis.de/investmentfonds/fondsuebersicht) eingesehen werden. Mit der Verwahrung bzw. 
der Überwachung der sonstigen Vermögenswerte wird grundsätzlich kein Dritter beauftragt, sofern nicht 
ausdrücklich Gegenteiliges bestimmt ist. 

 
Bei der Beauftragung eines Unterverwahrers für zu verwahrende Finanzinstrumente ist die Verwahrstelle 
insbesondere verpflichtet zu prüfen, ob dieser einer wirksamen Aufsicht (einschließlich 
Mindestkapitalanforderungen) und einer regelmäßigen externen Rechnungsprüfung unterliegt, durch die 
gewährleistet wird, dass sich die Vermögenswerte in seinem Besitz befinden („Lagerstellen-Due-Diligence“). 
Diese Sorgfaltspflichten sind auch gegenüber jedem Rechtsträger einzuhalten, der in der Verwahrkette nach 
dem Unter- bzw. Drittverwahrer steht (sog. 
„Korrespondent“). 
Die Verwahrstelle muss auch sicherstellen, dass jeder Unterverwahrer die Vermögenswerte der Kunden 
der Verwahrstelle, die Gegenstand einer gemeinsamen Verwaltung sind, von den eigenen 
Vermögenswerten und den anderen Vermögenswerten der Verwahrstelle, hierbei insbesondere die 
eigenen Vermögenswerte sowie die Vermögenswerte der Kunden der Verwahrstelle, die nicht Gegenstand 
einer gemeinsamen Verwaltung sind, trennt. 
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Für zu verwahrende Finanzinstrumente gilt des Weiteren, dass, falls das Recht eines Drittstaates vorschreibt, 
dass bestimmte Finanzinstrumente bei einer örtlichen Stelle verwahrt werden müssen, die die vorgenannte 
Überwachungsvoraussetzung nicht erfüllt („ortsansässige Lagerstelle“), die Verwahrstelle diese 
ortsansässige Lagerstelle nur unter der Erfüllung folgender gesetzlicher Bedingungen dennoch beauftragen 
kann. 
Zum einen darf es keine ortsansässige Lagerstelle geben, die die vorgenannten 
Überwachungsvoraussetzungen erfüllt. 
Weiterhin kann die Übertragung der Verwahrung von Finanzinstrumenten an eine ortsansässige 
Lagerstelle nur auf ausdrückliche Anweisung der Verwaltungsgesellschaft stattfinden. 
Außerdem wird die Verwaltungsgesellschaft vor der Beauftragung einer solchen ortansässigen Lagerstelle 
die Anleger ordnungsgemäß unterrichten. 

 
5. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern diese nicht dem Gesetz, 

dem Verwaltungsreglement oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds widersprechen. 
 

6. Die Verwahrstelle ist jederzeit dazu berechtigt, ihre Verwahrstellenfunktion gemäß den vertraglichen 
Bedingungen zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäß 
Artikel 12 dieses Verwaltungsreglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung 
der zuständigen Aufsichts- behörde eine neue Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen 
Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle ihren gesetzlichen Pflichten und Funktionen gemäß dem 
Verwaltungsreglement vollumfänglich nachkommen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls jederzeit dazu berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit 
im Einklang mit dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat 
notwendigerweise die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 dieses Verwaltungsreglements zur Folge, 
sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht nach Ende der schriftlichen Voranzeigefrist eine andere Bank mit 
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde zur Verwahrstelle bestellt hat, welche die gesetzlichen 
Funktionen der vorherigen Verwahrstelle übernimmt. 

 
Artikel 4 – Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik 

 
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der 
jeweiligen Teilfondswährung (wie in Artikel 6 Nr. 2 dieses Verwaltungsreglements i.V.m. dem betreffenden 
Anhang zum Verkaufsprospekt definiert). Die teilfondsspezifische Anlagepolitik wird für den jeweiligen Teilfonds 
in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. 

 
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nur solche Vermögenswerte erworben und verkauft werden, deren Preis den 
Bewertungskriterien von Artikel 6 dieses Verwaltungsreglements entspricht. 

Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern keine 
Abweichungen oder Ergänzungen für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt enthalten sind. 

 
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln 
von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und nach den in diesem Artikel nachfolgend beschriebenen 
anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen angelegt. Hierbei wird zwischen 
aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen unterschieden. Falls die steuerrechtlichen 
Anlagebeschränkungen für einen Teilfonds angewandt werden, so gelten diese stets zusätzlich zu den und unter 
Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anlagebeschränkungen. 

 
Aufsichtsrechtliche Anlagebeschränkungen 
 

1. Definitionen: 
 

a) „geregelter Markt“ 
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Bei einem geregelten Markt handelt es sich um einen Markt für Finanzinstrumente im Sinne von 
Artikel 4 Nr. 21 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. 
Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU. 

 
b) „Wertpapiere“ 

 
Als Wertpapiere gelten: 

 
• Aktien und andere, Aktien gleichwertige Papiere („Aktien“), 

 
• Schuldverschreibungen und andere verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“), 

 
• alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren durch 

Zeichnung oder Austausch berechtigen. 
 

Ausgenommen sind die in Artikel 42 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 genannten Techniken 
und Instrumente. 

 
c) „Geldmarktinstrumente“ 

 
Als „Geldmarktinstrumente“ werden Instrumente bezeichnet, die üblicherweise auf dem 
Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. 

 
d) „OGA“ 

 
Organismen für gemeinsame Anlagen. 

 
e) „OGAW“ 

 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welche der Richtlinie 2009/65/EG 
unterliegen. 

 

Bei jedem OGAW, der aus mehreren Teilfonds zusammengesetzt ist, wird für die Anwendung der 
Anlagegrenzen jeder Teilfonds als eigener OGAW betrachtet. 

 
2. Es werden ausschließlich 

 
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem geregelten Markt im Sinne der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind oder gehandelt werden; 
 

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einem anderen geregelten Markt in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union („Mitgliedstaat“), der anerkannt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden; 

 
c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben, die an einer Wertpapierbörse eines nicht zur 

Europäischen Union gehörenden Staates amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten 
Markt eines nicht zur Europäischen Union gehörenden Staates, der anerkannt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, 
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d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben, sofern die 
Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an 
einer Wertpapierbörse oder auf einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird und die Zulassung spätestens 
vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

 
Die unter Nr. 2 Buchstaben c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden 
innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder 
Europa amtlich notiert oder gehandelt. 

 
e) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) erworben, die 

entsprechend der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen wurden und/oder andere Organismen für 
gemeinsame Anlagen („OGA“) im Sinne der Buchstaben a) und b) von Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/65/EG unabhängig davon, ob sie in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
sofern 

 
• diese OGA entsprechend solchen Rechtvorschriften zugelassen wurden, die sie einer 

Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde 
derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht; 

 
• das Schutzniveau der Anleger dieser OGA dem Schutzniveau der Anleger eines OGAW 

gleichwertig und insbesondere die Vorschriften über die getrennte Verwahrung der 
Vermögenswerte, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und die Leerverkäufe von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind; 

 
• die Geschäftstätigkeit der OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es 

erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

• der OGAW oder andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen 
Vertragsbedingungen bzw. seiner Satzung insgesamt höchstens 10% seinen Vermögens in 
Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf. 

 
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 

Kreditinstituten getätigt, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 
der EU hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittland liegt, es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde denen des 
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. 

 
g) abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate“), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter 

Instrumente, erworben, die an einem der unter den Absätzen a), b) oder c) bezeichneten 
geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer 
Börse gehandelt werden („OTC-Derivate“), sofern 

 
• es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in die der jeweilige Teilfonds gemäß den in diesem Verwaltungsreglement 
genannten Anlagezielen investieren darf; 
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• die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht 

unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden; 
 

• und die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 
unterliegen und jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, 
liquidiert oder durch ein Geschäft glattgestellt werden können; 

 
h) Geldmarktinstrumente erworben, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die 

unter die Definition von Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen, sofern die Emission 
oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den Einlagen- und den 
Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden 

 
• von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank 

eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der 
Europäischen Investitionsbank, einem Drittland oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich- 
rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
oder 

 
• von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben 

a), b) oder c) dieses Artikels bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 
 

• von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach 
Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind wie die des 
Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

 
• von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der Luxemburger 

Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten 
Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des 
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder 
um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. Euro, das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG erstellt und 
veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten 
Kreditlinie finanzieren soll. 

 
3. Wobei jedoch bis zu 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in andere als die unter Nr. 2 dieses 

Artikels genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. 
 

4. Techniken und Instrumente 
 

a) Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen darf im Rahmen der Bedingungen und Einschränkungen, 
wie sie von der Luxemburger Aufsichtsbehörde vorgegeben werden, die im Verkaufsprospekt 
genannten Techniken und Instrumente verwenden, sofern diese Verwendung im Hinblick auf eine 
effiziente Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens erfolgt. Beziehen sich diese 
Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit 
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den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 übereinstimmen. 
 

Darüber hinaus ist es dem jeweiligen Teilfonds nicht gestattet, bei der Verwendung von Techniken 
und Instrumenten von seiner in dem betreffenden Anhang beschriebenen Anlagepolitik 
abzuweichen. 

 
b) Die Verwaltungsgesellschaft muss gemäß Artikel 42 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ein 

Risikomanagement-Verfahren verwenden, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen 
verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios 
jederzeit zu überwachen und zu messen. Die Verwaltungsgesellschaft hat dabei sicherzustellen, 
dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Fonds den Gesamtnettowert 
deren Portfolios nicht überschreitet. Insbesondere stützt sie sich bei der Bewertung der Bonität der 
Fonds-Vermögenswerte nicht ausschließlich und automatisch auf Ratings, die von Ratingagenturen 
im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen abgegeben worden sind. 
Das für den entsprechenden Teilfonds angewandte Verfahren zur Messung des Risikos sowie 
etwaige spezifischere Informationen sind im jeweiligen teilfondspezifischen Anhang dargestellt. Der 
Fonds darf als Teil seiner Anlagepolitik und im Rahmen der Grenzen von Artikel 43 (5) des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 Anlagen in Derivate tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die 
Anlagegrenzen von Artikel 43 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 nicht überschreitet. Investiert 
der Fonds in indexbasierte Derivate, so werden diese Anlagen bei den Anlagegrenzen von Artikel 
43 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 nicht berücksichtigt. Wenn ein Derivat in ein Wertpapier 
oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften 
von Artikel 42 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 mit berücksichtigt werden. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann geeignete Dispositionen treffen und mit Einverständnis der 
Verwahrstelle weitere Anlagebeschränkungen aufnehmen, die erforderlich sind, um den Bedingungen in 
jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden sollen. 
 

5. Risikostreuung 
 

a) Es dürfen maximal 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren oder 
Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten angelegt werden. Der Teilfonds darf nicht 
mehr als 20% seines Vermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. 

 
Das Ausfallrisiko bei Geschäften des Fonds mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht 
überschreiten: 

 
• 10% des Netto-Teilfondsvermögens, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von 

Artikel 41 (1) Buchstabe f) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist und 
 

• 5% des Netto-Teilfondsvermögens in allen anderen Fällen. 
 

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in deren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumente die Verwaltungsgesellschaft mehr als 5% des jeweiligen 
Netto-Teilfondsvermögens angelegt hat, darf 40% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens 
nicht übersteigen. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit 
OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer Aufsicht unterliegen. 

 
Ungeachtet der einzelnen in Buchstabe a) genannten Obergrenzen darf die 
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Verwaltungsgesellschaft bei ein und derselben Einrichtung höchstens 20% des jeweiligen 
Teilfondsvermögens in einer Kombination aus 

 
• von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder 

 
• Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 

 
• von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten 

investieren. 

c) Die unter Nr. 5 Buchstabe a) Satz 1 dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% des Netto- 
Teilfondsvermögens erhöht sich in den Fällen auf 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, in 
denen die zu erwerbenden Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat, 
seinen Gebietskörperschaften, einem Drittland oder anderen internationalen Organismen 
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben 
oder garantiert werden. 

 
d) Die unter Nr. 5 Buchstabe a) Satz 1 dieses Artikels genannte Anlagegrenze von 10% des Netto- 

Teilfondsvermögens erhöht sich in den Fällen auf 25% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, in 
denen die zu erwerbenden Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das 
seinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat hat und kraft Gesetzes einer besonderen öffentlichen Aufsicht 
unterliegt, durch die die Inhaber dieser Schuldverschreibungen geschützt werden sollen. 
Insbesondere müssen die Erlöse aus der Emission dieser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz 
in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen in ausreichendem Maße, die sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
abdecken und die mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts im Falle der Nichterfüllung durch den 
Emittenten für die Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung 
stehen. Sollten mehr als 5% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in von solchen Emittenten 
ausgegebenen Schuldverschreibungen angelegt werden, darf der Gesamtwert der Anlagen in 
solchen Schuldverschreibungen 80% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens nicht 
überschreiten. 

 
e) Die unter Nr. 5 Buchstabe b) Satz 1 dieses Artikels genannte Beschränkung des Gesamtwertes auf 

40% des betreffenden Netto-Teilfondsvermögens findet in den Fällen der Buchstaben c) und d) 
keine Anwendung. 

 
f) Die unter Nr. 5 Buchstaben a) bis d) dieses Artikels beschriebenen Anlagegrenzen von 10%, 25% 

bzw. 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens dürfen nicht kumulativ betrachtet werden, 
sondern es dürfen insgesamt nur maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in Einlagen oder Derivate bei 
derselben angelegt werden. 

 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 
Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) 
des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18. Juli 1983, S.1) oder nach den 
anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe 
angehören, sind bei der Berechnung der in dieser Nr. 5 Buchstaben a) bis f) dieses Artikels 
vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen. 
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Der jeweilige Teilfonds darf 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente ein und derselben Unternehmensgruppe investieren. 

 
g) Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Anlagegrenzen 

kann die Verwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Teilfonds die in Artikel 43 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtitel ein und 
desselben Emittenten auf höchstens 20% des Netto-Teilfondsvermögens anheben, wenn die 
Nachbildung eines von der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien- oder 
Schuldtitelindex das Ziel der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ist. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass: 

 
• die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 

 
• der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, 

und 
 

• der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 
 

Die vorgenannte Anlagegrenze erhöht sich auf 35% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in 
den Fällen, in denen es aufgrund außergewöhnlicher Marktverhältnisse gerechtfertigt ist, 
insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Diese Anlagegrenze gilt nur für die Anlage bei einem 
einzigen Emittenten. 

 
Ob die Verwaltungsgesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, findet für den jeweiligen 
Teilfonds in dem entsprechenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. 
 

h) Unbeschadet des unter Artikel 43 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gesagten, dürfen unter 
Wahrung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100% des jeweiligen Netto- 
Teilfondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von einem EU-
Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen 
Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder 
garantiert sind. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen muss Wertpapiere halten, die im Rahmen 
von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus 
einer einzigen Emission 30% des jeweiligen Netto- Teilfondsvermögens nicht überschreiten dürfen. 

 
i) Es werden für die jeweiligen Teilfonds nicht mehr als 10% des jeweiligen Netto- Teilfondsvermögens 

in OGAW oder OGA im Sinne der Ziffer 2, Buchstabe e) dieses Artikels angelegt, es sei denn, der 
teilfondsspezifische Anhang zu dem Verkaufsprospekt sieht für den jeweiligen Teilfonds etwas 
anderes vor. Insofern die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds eine Anlage zu mehr als 10% des 
jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens in OGAW oder OGA im Sinne der 
Ziffer 2, Buchstabe e) dieses Artikels vorsieht, finden die nachfolgenden Buchstaben j) und k) 
Anwendung. 

 
j) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 20% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens 

in Anteilen ein und desselben OGAW oder ein und desselben anderen OGA gemäß Artikel 41 (1) 
Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 angelegt werden. 

 
Für Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze gilt jeder Teilfonds eines OGA mit mehreren 
Teilfonds als einzelner Emittent, sofern der Grundsatz der Absonderung der Verbindlichkeiten der 
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einzelnen Teilfonds gegenüber Dritten sichergestellt ist. 
 

k) Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 30% des Netto-Teilfondsvermögens in andere 
OGA als OGAW angelegt werden. Wenn der jeweilige Teilfonds Anteile eines OGAW und/oder 
sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA 
in Bezug auf die in Nr. 5. a) bis f) genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt. 

 
l) Erwirbt ein OGAW Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder 

aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft 
verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 Prozent des 
Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere 
Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rücknahme von Anteilen dieser anderen OGAW und/oder 
OGA durch den OGAW keine Gebühren berechnen (inkl. Ausgabeaufschlägen und 
Rücknahmeabschlägen). 

 
Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds zur Erhebung einer 
Verwaltungsvergütung auf Ebene des Zielfonds kommen und es sind gegebenenfalls der jeweilige 
Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Der Fonds wird daher 
nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5% unterliegen. Der 
Jahresbericht des Fonds wird betreffend den jeweiligen Teilfonds Informationen enthalten, wie 
hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu 
tragen haben. 

 
m) Ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds kann in andere Teilfonds desselben Umbrella-Fonds 

investieren. Zusätzlich zu den bereits genannten Bedingungen für Investitionen in Zielfonds gelten 
bei einer Investition in Zielfonds, die gleichzeitig Teilfonds desselben Umbrella-Fonds sind, die 
folgenden Bedingungen: 

 
- Zirkelinvestitionen sind nicht erlaubt. Das heißt, der Zielteilfonds kann seinerseits nicht in den 

Teilfonds desselben Umbrella-Fonds investieren, der seinerseits in den Zielteilfonds investiert 
ist, 

 
- Die Teilfonds eines Umbrella-Fonds, die von einem anderen Teilfonds desselben Umbrella- 

Fonds erworben werden sollen, dürfen ihrerseits gemäß ihrem Verwaltungsreglement bzw. 
ihrer Satzung insgesamt höchstens 10% ihres Sondervermögens in andere Zielfonds anlegen, 

 
- Stimmrechte aus dem Halten von Anteilen von Zielfonds, die gleichzeitig Teilfonds desselben 

Umbrella-Fonds sind, sind solange diese Anteile von einem Teilfonds desselben Umbrella- 
Fonds gehalten werden, ausgesetzt. Eine angemessene buchhalterische Erfassung in der 
Rechnungslegung und den periodischen Berichten bleibt von der Regelung unberührt, 

 
- Solange ein Teilfonds Anteile eines anderen Teilfonds desselben Umbrella-Fonds hält, werden 

die Anteile des Zielteilfonds bei der Nettoinventarwertberechnung nicht berücksichtigt, 
soweit die Berechnung zur Feststellung des Erreichens des gesetzlichen Mindestkapitals des 
Umbrella-Fonds dient. 

 
n) Es ist der Verwaltungsgesellschaft nicht gestattet, die von ihr verwalteten OGAW nach Teil I des 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 dazu zu benutzen, eine Anzahl an mit Stimmrechten 
verbundenen Aktien zu erwerben, die es ihr ermöglichen, einen nennenswerten Einfluss auf die 
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Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 
 

o) Weiter darf die Verwaltungsgesellschaft für den Teilfonds 
 

• bis zu 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten, 
 

• bis zu 10% der ausgegebenen Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten, 
 

• nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile ein und desselben OGAW und/oder OGA 
sowie 

 
• nicht mehr als 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten erwerben. 

 
p) Die unter Nr. 5 Buchstaben n) und o) genannten Anlagegrenzen finden keine Anwendung, soweit 

es sich um 
 

• Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einem EU-Mitgliedstaat oder 
dessen Gebietskörperschaften oder von einem Staat, der kein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist, begeben oder garantiert werden; 

 
• Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die von einer internationalen 

Körperschaft öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, der ein oder mehrere EU- 
Mitgliedstaaten angehören; 

 
• Aktien handelt, die der jeweilige Teilfonds an dem Kapital einer Gesellschaft eines 

Drittlandes besitzt, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten 
anlegt, die in diesem Drittland ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung für den 
jeweiligen Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit 
darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese 
Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des 
Staates außerhalb der Europäischen Union in ihrer Anlagepolitik die in Artikel 43, 46 und 48 
Absatz 1 und 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Grenzen beachtet. Bei 
der Überschreitung der in den Artikeln 43 und 46 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
genannten Grenzen findet Artikel 49 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sinngemäß 
Anwendung. 

 
• Aktien handelt, die von einer oder mehreren Investmentgesellschaften am Kapital von 

Tochtergesellschaften gehalten werden, die ausschließlich für die Investmentgesellschaft 
oder –Gesellschaften Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten in dem Staat, in 
dem die Tochtergesellschaft niedergelassen ist, ausüben, im Hinblick auf die Rücknahme 
von Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber. 

 
6. Flüssige Mittel 

 
Der Fonds kann grundsätzlich flüssige Mittel in Form von Anlagekonten (Kontokorrentkonten) und 
Tagesgeld halten, die jedoch nur akzessorischen Charakter haben dürfen. 

 
7. Bezugsrechte 

 
Bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die 
Teil seines Vermögens sind, muss ein OGAW die in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen nicht 
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notwendigerweise einhalten. 
 

Werden die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen unbeabsichtigt oder in Folge der 
Ausübung von Bezugsrechten überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen als 
vorrangiges Ziel die Normalisierung der Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger 
anzustreben. 

 
Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, 
können neu zugelassene OGAW während eines Zeitraumes von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von 
den in Nr. 5. a) bis l) genannten Anlagegrenzen abweichen. 

 
8. Kredite und Belastungsverbote 

 
a) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung 

übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um 
Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstaben b) oder um Sicherheitsleistungen im 
Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten. 

 
b) Kredite zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen nur kurzfristig und bis zu einer Höhe 

von 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens aufgenommen werden. Ausgenommen hiervon 
ist der Erwerb von Fremdwährungen durch „Back-to-Back“- Darlehen. 

 
c) Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte 

Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden, wobei dies dem Erwerb von noch nicht voll 
eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten gemäß 
Artikel 41 (1) Buchstaben e), g) und h) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 nicht entgegensteht. 

 
9. Weitere Anlagerichtlinien 

 
a) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig. 

 
b) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen oder Zertifikaten über 

solche Edelmetalle, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden. 
 

10. Die in diesem Artikel genannten Anlagebeschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs 
der Wertpapiere. Werden die Prozentsätze nachträglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen 
Gründen als durch Zukäufe überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter 
Berücksichtigung der Interessen der Anleger eine Rückführung in den vorgegebenen Rahmen anstreben. 

 
Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen 

 

Wird in der teilfondsspezifischen Anlagepolitik in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt, 
dass es sich bei dem Teilfonds um einen Aktienfonds bzw. Mischfonds handelt, so gelten folgende, in Verbindung 
mit den aufgeführten aufsichtsrechtlichen Anlagebeschränkungen, Bedingungen: 

 
Bei einem Aktienfonds handelt es sich um einen Teilfonds, welcher fortlaufend mehr als 50% seines Netto- 
Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegt. 

 
Bei einem Mischfonds handelt es sich um einen Teilfonds, welcher fortlaufend mindestens 25% seines Netto- 
Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegt. 
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Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens werden die Kredite 
entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Netto-Teilfondsvermögen aller Vermögensgegenstände 
abgezogen (modifiziertes Netto-Teilfondsvermögen). 

 
Kapitalbeteiligungen sind: 

 
1. zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen organisierten Markt 

notierte Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
 

2. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobilien-Gesellschaft ist und die 
 

a) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist und dort der 

Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit ist, oder 
 

b) in einem Drittstaat ansässig ist und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe 
von mindestens 15% unterliegt und nicht von ihr befreit ist 

 
3. Investmentanteile an Aktienfonds, die gemäß ihren Anlagebedingungen mehr als 50% ihres modifizierten 

Netto-Teilfondsvermögens oder mehr als 50% ihres Aktivvermögens in die vorgenannten Anteile an 
Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 51% ihres Wertes des Investmentanteils; sieht ein Aktienfonds 
in seinen Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz als 51% seines Wertes vor, gilt abweichend der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung, 

 
4. Investmentanteile an Mischfonds die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens in Höhe von 25% ihres 

modifizierten Netto-Teilfondsvermögens oder mindestens 25% ihres Aktivvermögens in die vorgenannten 
Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 25% ihres Wertes; sieht ein Mischfonds in seinen 
Anlagebedingungen einen höheren Prozentsatz als 25% seines Wertes vor, gilt abweichend der 
Investmentanteil im Umfang dieses höheren Prozentsatzes als Kapitalbeteiligung oder 

 
5. Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens einmal pro Woche eine Bewertung vornehmen, 

in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die 
vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen. 

 
 

 
Artikel 5 – Anteile 

 
1. Anteile an dem jeweiligen Teilfonds werden durch Anteilzertifikate gegebenenfalls mit zugehörigen 

Ertragsscheinen verbrieft, die auf den Inhaber lauten, sofern im Verkaufsprospekt keine andere Bestimmung 
getroffen wird. 

 
2. Alle Anteile der jeweiligen Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte und sind frei übertragbar. 

 
3. Anteile werden an den jeweiligen Teilfonds ausgegeben und lauten auf den Inhaber. Sie werden in jeder von 

der Verwaltungsgesellschaft zu bestimmenden Stückelung ausgegeben. Sofern eine Verbriefung in 
Globalzertifikaten erfolgt, besteht kein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke. Dies findet Erwähnung im 
Verkaufsprospekt. Soweit die Anteile in Buchform durch Übertrag auf Wertpapierdepots ausgegeben werden, 
kann die Verwaltungs gesellschaft Anteilsbruchteile bis zu 0,001 Anteile ausgeben. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds mehrere Anteilklassen pro Teilfonds vorsehen. Werden 

unterschiedliche Anteilklassen vorgesehen, so findet dies ebenfalls Erwähnung im Verkaufsprospekt. Die 
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Anteilklassen können sich wie folgt unterscheiden: 
 

a) hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf die Verkaufsprovisionen, die Rücknahmeprovision und ggf. die 
Vertriebsstellenprovision; 

 
b) hinsichtlich der Kostenstruktur im Hinblick auf das Entgelt für die Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und 

Anlageberater bzw. Fondsmanager; 
 

c) hinsichtlich der Regelungen über den Vertrieb und des Mindestzeichnungsbetrags oder der Mindesteinlage; 
 

d) hinsichtlich der Verwendung der Erträge; 
 

e) hinsichtlich der Währung, auf welche die Anteilklassen lauten; 
 

f) hinsichtlich jedweder anderer Kriterien, die von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt werden. 
 

Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am 
Liquidationserlös ihrer Anteilklasse berechtigt. 

 
4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. Ertragsscheine erfolgen bei der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle. 
 

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann innerhalb einer Anteilklasse einen Split bzw. eine Zusammenlegung der Anteile 
durchführen. 

 
6. Bestehende Anteilklassen können analog den Bestimmungen der Artikel 17 des Verwaltungsreglements von der 

Verwaltungsgesellschaft aufgelöst oder innerhalb des Fonds zusammengelegt bzw. mit einem anderen OGAW bzw. 
Teilfonds/Anteilklasse desselben, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen 
Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, verschmolzen werden, wobei dieser andere OGAW bzw. Teilfonds/Anteilklasse 
sowohl in Luxemburg als auch in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sein kann. 

 
Artikel 6 – Anteilwertberechnung 

 
1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen 

Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse („Anteilklassenwährung“). Er wird unter Aufsicht der 
Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten für jeden im 
Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Die Berechnung 
erfolgt dabei am auf den Bewertungstag folgenden Bankarbeitstag. Als Bankarbeitstag gilt dabei jeder Tag, der 
zugleich Bankarbeits- und Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist. Die Berechnung des Teilfonds 
und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch 
die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und 
Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den 
Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt 
gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro („Referenzwährung“), und die Vermögenswerte der 
jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. 

 
2. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: 

 
a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen 

Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. 
 

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, 
vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen 
Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt 
oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages 
ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. 

 
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert 

oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern 
nachfolgend nichts anderes geregelt ist. 
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d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder 

gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie 
vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen 
Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher 
Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer 
vorsichtigen Einschätzung ermittelt. 

 
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten 

Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien 
der Geschäftsführung auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten 
Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen 
oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren 
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, 
Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine 
Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, 
wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Geschäftsführung in angemessener und 
vernünftiger Weise bestimmt. 

 
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. 

Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven 
Interesse des jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werden. 

 
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach 

Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln 
festlegt, bewertet werden. 

 
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert 

bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft 
auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. 

 
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert 

berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). 

 

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt 
sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht 
verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem der Geschäftsführung aufgestellten 
Verfahren bestimmt. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie 
dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. 

 
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten   
Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der 
Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben 
hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter 
diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und 
Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben aktualisiert worden ist. 

 
3. Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements 

eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten: 
 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 2 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede 
Anteilklasse separat. 

 
b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen 

Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von 
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Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-
Fondsvermögens. 

 
c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten 

Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser 
Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer 
oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-
Teilfondsvermögen erhöht. 

 
4. Für jeden Teilfonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und 

zulässigen Kreditaufnahmen des betreffenden Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der 
Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen 
Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den 
Teilfonds. 

 
 

Artikel 7 – Einstellung der Berechnung des Anteilwertes 
 

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für den Fonds bzw. Teilfonds die Berechnung des Anteilwertes 
zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und 
wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, 
insbesondere: 

 
a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein geregelter Markt, wo ein wesentlicher Teil der 

Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist 
(außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an 
dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des betreffenden Teilfonds nicht 

verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu 
transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung 

unverzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds 
zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme 
angeboten haben. 

 
Artikel 8 - Ausgabe von Anteilen 

 
1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag zum Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision. 

Die Höhe der Verkaufsprovision für den jeweiligen Teilfonds wird im Verkaufsprospekt definiert. Die 
Verkaufsprovision wird zu Gunsten des jeweiligen Vermittlers erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um 
Gebühren oder andere   Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen 

Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 
endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der 
Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds bzw. Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall 
der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint. Zum Schutz der 
Anleger wird die Verwaltungsgesellschaft insbesondere keine mit dem Market Timing verbundenen Praktiken 
zulassen und sich das Recht vorbehalten, Zeichnungsanträge von einem Anleger abzulehnen, den die 
Verwaltungsgesellschaft verdächtigt, solche Praktiken einzusetzen, und gegebenenfalls die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums 

Luxemburg, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, sofern ein Zeichner diese Vorgehensweise 
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verlangt und vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den Rahmen der Anlagepolitik sowie der 
Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds passen. Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anteilen 
gegen Lieferung von Wertpapieren muss der Abschlussprüfer des Fonds ein Gutachten zur Bewertung der 
einzubringenden Wertpapiere erstellen. Die Kosten einer in der vorbeschriebenen Weise durchgeführten 
Ausgabe von Anteilen trägt der entsprechende Zeichner. 

 
4. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des Bewertungstages gemäß Artikel 6 Nr. 1 des 

Verwaltungsreglements. Zeichnungsanträge, welche der Verwaltungsgesellschaft bis 16:00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag T zugehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des  
Bewertungstages T abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, werden zum Anteilwert des nächsten  
Bewertungstages abgerechnet. 

 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 
5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der 

Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt. 
 

6. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zinslos 
zurückzahlen. 

 
7. Für den Fonds können Sparpläne angeboten werden. Werden Sparpläne angeboten, wird dies im 

Verkaufsprospekt erwähnt. Sofern die Ausgabe im Rahmen der angebotenen Sparpläne erfolgt, wird 
höchstens ein Drittel von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten 
verwendet und die restlichen Kosten werden auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt. 

 
Artikel 9 - Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Anteilen 

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen einen 

Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 
endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im 
Interesse der Anleger, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz des Fonds bzw. des jeweiligen Teilfonds 
erforderlich erscheint, insbesondere wenn: 

 
a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Anteilinhaber mit dem Erwerb der Anteile das 

„Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der 
Gesamtheit der Anleger schaden können, 

 
b) der Anleger nicht die Bedingung für einen Erwerb der Anteile erfüllt oder 
c) die Anteile von einer Person mit Indizien für einen US-Bezug erworben werden, die Anteile in einem 

Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US-Bürger) erworben worden 
sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Anteilen an solche Personen nicht 
zugelassen ist. 

 
2. In diesem Fall wird die Register- und Transferstelle bzw. die Verwahrstelle auf nicht bereits ausgeführte 

Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen ohne Zinsen unverzüglich zurückerstatten. 
 
 
 

Artikel 10 – Rücknahme und Umtausch von Anteilen 
 
1. Die Anteilinhaber des Teilfonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem gemäß Artikel 

6 des Verwaltungsreglements des Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten 
Bedingungen zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Die Zahlung des 
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Rücknahmepreises erfolgt gegen Rückgabe der Anteile. Wird eine Rücknahmeprovision verlangt, so findet 
dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. 
 

2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. 
Rücknahmeanträge, welche der Verwaltungsgesellschaft bis 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Bewertungstag T zugehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des  Bewertungstages T abgerechnet. 
Rücknahmeanträge, welche nach 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingehen, werden zum Anteilwert des nächsten Bewertungstages abgerechnet. 
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag. 
 

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle berechtigt, 
umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds 
befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne 
Verzögerung verkauft wurden. Anleger, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden von einem 
nicht Bedienen (Aussetzung) der Rücknahme sowie von der Bedienung (Wiederaufnahme) der Rücknahme 
unverzüglich in geeigneter Weise in Kenntnis gesetzt. 

 
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, für den Fonds die Rückgabe von Anteilen zeitweilig aussetzen. 

Die Aussetzung darf nur in Ausnahmefällen erfolgen, wenn die Umstände eine solche Aussetzung erfordern, 
und wenn die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. 

 
5. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. 

devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände die 
Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 
zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der 
Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds erforderlich erscheint. 
 
 

Artikel 11 – Kosten 
 

Der jeweilige Teilfonds trägt die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen 
entstehen: 

 
1. Für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem betreffenden 

Teilfondsvermögen eine Vergütung, deren Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds 
in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütung versteht sich 
zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der/die Anlageberater/ Fondsmanager 
aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung 
(„Performance-Fee“) erhalten. Die prozentuale Höhe, Berechnung und Auszahlung sind für den jeweiligen 
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt. 

 
2. Der Anlageberater kann aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen oder aus der Vergütung der 

Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für 
den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese 
Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 
3. Der Fondsmanager kann aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen oder aus der Vergütung der 

Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für 
den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese 
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Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
 

4. Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag jeweils eine im 
Großherzogtum Luxemburg bankübliche Vergütung, deren Höhe, Berechnung und Auszahlung für den 
jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütung 
versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.  

 
 

5. Die Register- und Transferstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Register- und 
Transferstellenvertrag eine im Großherzogtum Luxemburg bankübliche Vergütung, die als Festbetrag je 
Anlagekonto bzw. je Konto mit Sparplan und/oder Entnahmeplan am Ende eines jeden Kalenderjahres 
nachträglich berechnet und ausgezahlt wird. Des Weiteren erhält die Register- und Transferstelle pro 
Teilfonds eine jährliche Grundgebühr, die für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum 
Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer. 

 
6. Die Vertriebsstelle(n) kann/können aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung erhalten, 

deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden 
Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer. 

 
7. Der jeweilige Teilfonds trägt neben den vorgenannten Kosten auch die folgenden Kosten, soweit sie im 

Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen: 
 

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds bzw. eines Teilfonds und 
deren Verwahrung sowie bankübliche Kosten für die Verwahrung von ausländischen 
Investmentanteilen im Ausland; 

 
b) alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken 

und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream Banking S.A.) für die Vermögenswerte des jeweiligen 
Teilfonds in Rechnung gestellt werden sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und 
Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des jeweiligen 
Teilfonds in Fondsanteilen anfallen; 

 
c) die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen; 

 
d) darüber hinaus werden der Verwahrstelle, der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und 

Transferstelle die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden eigenen 
Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter 
entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet. Die Verwahrstelle erhält des 
Weiteren bankübliche Spesen; 

 
e) Steuern, die auf das Fondsvermögen bzw. Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die 

Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden; 
 

f) Kosten für die Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, 
wenn sie im Interesse der Anleger des jeweiligen Teilfonds handelt; 
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g) Kosten des Wirtschaftsprüfers; 
 

h) Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck und den 
Versand sämtlicher Dokumente für den Fonds, insbesondere etwaiger Anteilzertifikate, des 
Verkaufsprospektes, der „wesentlichen Anlegerinformationen“, der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Anleger, der 
Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die 
Anteile des Fonds bzw. eines Teilfonds vertrieben werden sollen sowie die Korrespondenz mit den 
betroffenen Aufsichtsbehörden; 

 
i) die Verwaltungsgebühren, die für den Fonds bzw. einen Teilfonds bei Behörden zu entrichten sind, 

insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und 
Aufsichtsbehörden anderer Staaten sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente des 
Fonds; 

 
j) Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung; 

 
k) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und 

dem Verkauf von Anteilen anfallen; 
 

l) Versicherungskosten; 
 

m) Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstellen sowie anderer im 
Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Teilfondsvermögen anfallen; 

 
n) Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, die gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 

aufgenommen werden; 
 

o) Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses; 
 

p) Kosten für die Auflage des Fonds bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Antei- 
len; 

 
q) weitere Kosten der Verwaltung einschließlich Kosten für Interessenverbände; 

 
r) Kosten für Performance-Attribution; 

 
s) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds bzw. der Teilfonds durch national und international 

anerkannte Rating-Agenturen; 
 

t) angemessene Kosten für das Risikocontrolling und 
 

u) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf 
ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die 
Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang 
mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt. 

 
Sämtliche vorbezeichnete Kosten, Gebühren und Ausgaben verstehen sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer. 
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Sämtliche Kosten werden zunächst den ordentlichen Erträgen und den Kapitalgewinnen und zuletzt dem 
jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet. Die Kosten für die Auflage des Fonds und die Erstausgabe von 
Anteilen werden zu Lasten des Vermögens der bei Auflage bestehenden Teilfonds über die ersten fünf 
Geschäftsjahre abgeschrieben. Die Aufteilung der Auflegungskosten sowie der o.g. Kosten, welche nicht 
ausschließlich im Zusammenhang mit einem bestimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt auf die jeweiligen 
Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsgesellschaft. Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflegung 
weiterer Teilfonds entstehen, werden zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens, dem sie zuzurechnen sind, 
innerhalb einer Periode von längstens fünf Jahren nach Auflegung abgeschrieben. 

 
Artikel 12 – Verwendung der Erträge 

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anleger dieses 

Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet für den 
jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. 

 
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Gewinne kommen. Ferner 

können die nicht realisierten Gewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto- 
Fondsvermögen des Fonds insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter einen Betrag von 
1.250.000 Euro sinkt. 

 
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen 

können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende 
Bruchteile können bar ausgezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer 
Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds. 

 
 

Artikel 13 – Rechnungsjahr - Abschlussprüfung 
 

1. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. September eines jeden Jahres und endet am 31. August des 
darauf folgenden Jahres. 

 
2. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der 

Verwaltungsgesellschaft ernannt wird. 
 

3. Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die 
Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen des 
Großherzogtums Luxemburg. 

 
4. Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft 

einen ungeprüften Halbjahresbericht. Der erste Bericht ist ein ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. 
März 2002 Sofern dies für die Berechtigung zum Vertrieb in anderen Ländern erforderlich ist, können 
zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt werden. 
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Artikel 14 – Veröffentlichungen 
 

1. Anteilwert, Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen können bei der 
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, jeder Zahlstelle und der Vertriebsstelle erfragt werden. Sie 
werden außerdem in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht. 

 
2. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und 

Halbjahresberichte des Fonds können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de 
kostenlos abgerufen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ 
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle auch kostenlos in einer Papierfassung erhältlich. 

 
3. Der jeweils gültige Verwahrstellenvertrag, Zentralverwaltungsvertrag, die Satzung der 

Verwaltungsgesellschaft und der Vertrag über die Übernahme der Funktionen der Register- und 
Transferstelle und der Zahlstelle können bei der Verwaltungsgesellschaft und bei der Vertriebsstelle an 
deren jeweiligem Gesellschaftssitz eingesehen werden. 

 
Artikel 15 – Verschmelzung des Fonds und von Teilfonds 

 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss gemäß nachfolgenden Bedingungen beschließen, den 

Fonds oder einen Teilfonds in einen anderen OGAW, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, zu übertragen. Die Verschmelzung 
kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden: 

 
- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. ein Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter 

einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in 
wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag mit 5 Mio. 
Euro festgesetzt. 

 
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus 

Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds bzw. den 
Teilfonds zu verwalten. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann ebenfalls beschließen einen anderen Fonds oder Teilfonds, der von 

derselben oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, in den Fonds bzw. einen Teilfonds 
aufzunehmen. 

 
3. Verschmelzungen sind sowohl zwischen zwei Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds (inländische 

Verschmelzung) als auch zwischen Fonds bzw. Teilfonds die in zwei unterschiedlichen Mitgliedsstaaten der 
europäischen Union niedergelassen sind (grenzüberschreitende Verschmelzung) möglich. 

 
4. Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder 

Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGAW verstößt. 
 

5. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder 
Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden 
Fonds bzw. Teilfonds. Die Anleger des einbringenden Fonds bzw. Teilfonds erhalten Anteile des 
aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds, deren Anzahl sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der 
betroffenen Fonds bzw. Teilfonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und gegebenenfalls einen 
Spitzenausgleich. 

http://www.acatis.de/
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6. Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragende Fonds bzw. Teilfonds informieren 
die Anleger in geeigneter Form über die geplante Verschmelzung und entsprechend den Vorschriften der 
jeweiligen Vertriebsländer des aufnehmenden oder einzubringenden Fonds bzw. Teilfonds. 

 
7. Die Anleger des aufnehmenden und des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds haben während dreißig Tagen 

das Recht, ohne Zusatzkosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert oder, 
soweit möglich, den Umtausch in Anteile eines anderen Fonds bzw. Teilfonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der 
von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch wesentliche direkte 
oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. Das Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Anteilinhaber des übertragenden und des aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds über die geplante 
Verschmelzung unterrichtet werden, und erlischt fünf Bankarbeitstage vor dem Zeitpunkt der Berechnung 
des Umtauschverhältnisses. 

 
8. Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teilfonds können die betroffenen Fonds 

bzw. Teilfonds die Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche von Anteilen zeitweilig aussetzen, wenn eine 
solche Aussetzung aus Gründen des Anteilinhaberschutzes gerechtfertigt ist. 

 
9. Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. 

Den Anlegern des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds sowie der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie des Berichts des Wirtschaftsprüfers zur 
Verfügung gestellt. 

 
10. Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für die Verschmelzung zweier Teilfonds innerhalb des Fonds. 

 
Artikel 16 – Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds 

 
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser Regelung können der Fonds bzw. 

ein oder mehrere Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, insbesondere 
sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Änderungen 
eingetreten sind. 

 
2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen: 

 
a) wenn die Verwahrstellenbestellung gekündigt wird, ohne dass innerhalb von zwei Monaten eine 

neue Verwahrstelle bestellt wird; 
 

b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird und keine andere 
Verwaltungsgesellschaft sich zur Übernahme des Fonds bereit erklärt oder die 
Verwaltungsgesellschaft liquidiert wird; 

 
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Betrag von 312.500 

Euro bleibt; 
 

d) in anderen im Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Fällen. 
 

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, wird die Ausgabe 
von Anteilen eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen bleibt weiter möglich, wenn dabei die 
Gleichbehandlung der Anleger gewährleistet ist. Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich 
der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls 
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der von derselben oder von der Verwahrstelle im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten 
Liquidatoren unter den Anlegern des jeweiligen Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. 
Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anlegern eingezogen 
worden sind, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der 
berechtigten Anleger bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der 
diese Beträge verfallen, wenn Ansprüche darauf nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht 
werden. 

 
4. Die Anleger, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung noch 

die Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen. 
 

5. Die Auflösung des Fonds gemäß diesem Artikel wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von 
der Verwaltungsgesellschaft im RESA und in mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, darunter 
das „Tageblatt“, veröffentlicht. 

 
6. Die Auflösung eines Teilfonds wird in der im Verkaufsprospekt für „Mitteilungen an die Anleger“ 

vorgesehenen Weise veröffentlicht. 
 

Artikel 17 – Verjährung 
 

Forderungen der Anleger gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf 
von 5 Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon 
unberührt bleibt die in Artikel 16 Nr. 3 dieses Verwaltungsreglements enthaltene Regelung. 

 
Artikel 18 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 

 
1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt 

für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle, 
sofern nicht unabhängig davon eine andere Rechtsordnung diese Rechtsbeziehungen besonderen 
Regelungen unterstellt. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen dieses 
Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Das 
Verwaltungsreglement ist bei dem Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Jeder 
Rechtsstreit zwischen Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der 
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die 
Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der 
Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche 
der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, die 
sich auf den Fonds bzw. Teilfonds beziehen. 

 
2. Im Falle eines Rechtsstreits ist der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements maßgeblich. Die 

Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger 
in einem nicht deutschsprachigen Land verkauft werden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in 
den entsprechenden Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum 
öffentlichen Vertrieb berechtigt sind. 

 
3. Sofern Begriffe, welche durch das Verwaltungsreglement nicht definiert sind, einer Auslegung bedürfen, 

finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Anwendung. Dies gilt insbesondere für 
die in Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 definierten Begriffe. 
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Artikel 19 – Änderungen des Verwaltungsreglements 
 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle dieses Verwaltungsreglement 
jederzeit vollständig oder teilweise ändern. 

 
2. Änderungen dieses Verwaltungsreglements werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 

Luxemburg hinterlegt und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in 
Kraft. Das Verwaltungsreglement wird im RESA veröffentlicht. 

 
Artikel 20 – Inkrafttreten 

 
Dieses Verwaltungsreglement tritt am 1. Juni 2023 in Kraft. 
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 

5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 
 
 

Name des Produkts: ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS Fair Value Deutschland ELM 
 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900AJZBLTAH6SXL62 
 

Nachhaltiges Investitionsziel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt? 
 
 

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Emittenten, 
welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens 
(insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und 
ökologische Verantwortung („ESG“) und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt 
werden und zumindest zu einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO („UN-
SDG“) beitragen. Hierzu analysiert der Nachhaltigkeitsberater Emittenten basierend 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, voraus- 
gesetzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh- 
mensführung 
anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten
. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die nachhaltigen Ziele 
dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 
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auf einer proprietären „ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik“ 
(„Nachhaltigkeitsmethodik“). Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstufigen 
Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den 17 
nachhaltigen Entwicklungszielen der UN (SDG) analysiert.  
 
 
Die Grundlage für diese Analyse bilden relevante Daten und Informationen, die von 
Moodys ESG sowie von internen und öffentlichen Quellen verwendet, verarbeitet und 
beurteilt werden. Dabei werden nur Emittenten im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsmethodik beurteilt, für welche eine angemessene Datengrundlage 
besteht oder ein individuelles Nachhaltigkeitsrating erstellt wurde.  
 
 
Zu Beginn wird jeder Emittent dahingehend analysiert, ob ein Verstoß gegen den UN 
Global Compact oder die ILO-Kernarbeitsnormen (z.B. missbräuchliche Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, Verletzung der Menschenrechte auch in der Lieferantenkette) besteht, 
ob Verstöße gegen festgelegte Ausschlusskriterien mit 0% Toleranz (z.B.  Fossile 
Brenntoffe, strategische Rüstung) vorliegen. In einem weiteren Schritt wird 
berücksichtigt, in welchen Bereichen der jeweilige Emittent seinen Umsatz 
erwirtschaftet. Der Emittent darf dabei nicht mehr als 5% Umsatz in festgelegten 
Bereichen, wie z.B. Nuklearenergie, Alkohol, Tabak, Glücksspiel oder Pornografie, 
erzielen. Im nächsten Schritt wird der ESG-Score des Emittenten betrachtet. Die 
Ermittlung des ESG-Scores basiert auf der Beurteilung von ökologischen (E), sozialen 
(S) und unternehmerischen (G) Merkmalen. Die Relevanz der beurteilten Merkmale 
wird dabei durch die Branchenzugehörigkeit des Emittenten beeinflusst. Der Emittent 
darf dabei einen definierten ESG-Score nicht unterschreiten. Auf die Berücksichtigung 
des ESG-Scores kann verzichtet werden, sofern das Anlageprodukt nachweislich und 
vollumfänglich über positive Nachhaltigkeitsauswirkungen verfügt und dabei nicht 
gegen die im Nachhaltigkeitsprozess definierten Ausschlusskriterien verstößt. Die ESG- 
und Nachhaltigkeitsmethodik beurteilt in einem abschließenden Schritt die Emittenten 
auf ihren Beitrag zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN. Hierbei muss 
jeder Emittent einen positiven Beitrag zu zumindest einem SDG leisten.  
 
 
In Bezug auf die Nachhaltigkeitsbeurteilung von Staaten und supranationalen 
Organisationen werden neben diversen ethischen Ausschlusskriterien (z.B. Besitz von 
Nuklearwaffen, Bestehen der Todesstrafe, fehlende Ratifizierung der UN-Konvention 
zur Biodiversität) auch der „Freiheitsgrad“ von Staaten berücksichtigt. Für die 
Beurteilung des „Freiheitsgrades“ eines Staates stellt der Nachhaltigkeitsberater auf 
die Beurteilungen von Freedom House ab. Freedom House stuft den „Freiheitsgrad“ 
eines Staates, basierend auf umfangreichen Analysen, auf einer Skala von 1 (am 
freiesten) bis 7 (am wenigsten frei). Es erfolgen keine Investitionen in „nicht freie“ 
Staaten gem. der Beurteilungsmethodologie von Freedom House.  
 
 
Durch den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt der Fonds nicht die 
Umweltziele gemäß Verordnung (EU) 2020/852. 
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen?   
 
 

Der Auswahlprozess für geeignete Investments setzt sich aus ausfolgenden Schritten 
zusammen: 

   
 Unternehmen: Der Fonds schließt Wertpapiere (Aktien) von Unternehmen aus, die in 

mindestens einem der folgenden Geschäftsfelder (kontroverse Geschäftsaktivitäten) 
tätig sind (in Klammern Umsatztoleranzschwelle): 

 
Rüstung 

• Beteiligung an Herstellung und/oder Vertrieb kontroverser Waffen und Komponenten (0%) 
• Signifikante Beteiligung an Herstellern (>3%) von Streumunition oder Antipersonenminen 

(0%) 
• Herstellung von konventionellen Waffen (0%) 
• Herstellung von Schlüsselkomponenten für konventionelle Waffen (5%) 
• Herstellung oder Verkauf ziviler Handfeuerwaffen (5%) 
 
Fossile Brennstoffe 
• Fossile Brennstoffindustrie; Upstream (0%) 
• Kohleabbau und -verstromung (0%) 
• Unkonventionelle Öl- und Gasförderung (Teersand/Ölschiefer); Offshore Arctic Drilling und 

Fracking (0%) 
• Dienstleistung zur Förderung von Öl aus Teersanden und Ölschiefer (5%) 
 
Atomenergie 
• Erzeugung und Vertrieb von Atomstrom (0%) 
• Umsätze aus Atomenergie (5%) 
 
Tierwohl 
• Durchführung von Tierversuchen als Dienstleistungen (0%) 
• Herstellung von an Tieren getesteten Kosmetikprodukten (5%) 
• Herstellung oder Verkauf von Pelzprodukten (5%) 
• Intensivlandwirtschaft: Massentierhaltung (5%) 
 
Tabak 
• Herstellung von Tabak (5%) 
• Herstellung von E-Zigaretten (0%) 
 
Reproduktive Medizin 
• Herstellung von Verhütungsmitteln (0%) 
• Herstellung von Abtreibungsmitteln (0%) 
• Dienstleistungsangebot zur Abtreibung (0%) 
• Forschung/Nutzung menschlicher embryonaler Stammzellen (0%) 
• Forschung/Nutzung menschlicher fötaler Stammzellen (0%) 
 
Weitere 
• Herstellung oder Vertrieb von Cannabis (5%) 
• Herstellung von GVO für den menschlichen Verzehr (0%) 
• Herstellung von Pestiziden (10%) 
• Herstellung von alkoholischen Getränken (5%) 
• Angebot hochverzinster Kreditprodukte (5%) 
•    Ausschlussliste des Norwegischen Pensionsfonds 
• Angebot/Erstellung von Pornografie u. Erwachsenenunterhaltung (3%) 
•    Zugang zu Pornografie und Erwachsenenunterhaltung (5%) 
•    Angebot/Erstellung Glücksspiel oder Herstellung von Glücksspielprodukten (5%) 
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Controversy Risk Assessment (CRA): Für das CRA werden Informationsquellen 
gescreent, Daten gesammelt und eindeutig bewertet. Es erfolgt eine automatische 
Erfassung kontroversen Geschäftsverhaltens und von Verstößen gegen relevante 
internationale Normen und Standards (UN Global Compact oder die ILO-
Kernarbeitsnormen. Die Untersuchung bezieht sich auf die Beteiligung eines 
Unternehmens in kontroversen Geschäftsverhalten. 
 

• Achtung der Menschenrechtsstandards 
• Missbräuchliche Kinder- und Zwangsarbeit 
• Soziale Standards in der Lieferkette 
• Grundlegende Arbeitsrechte 
• Nicht-Diskriminierung 
• Umweltstrategie 
• Umweltverschmutzung 
• Grüne Produkte und Dienstleistungen 
• Biodiversität 
• Wasser 
• Energie 
• Emission in die Atmosphäre 
• Abfallmanagement 
• Umweltverschmutzung (Lärm/Vibrationen) 
• Transport 
• Verwendung und Entsorgung von Produkten 
• Umweltstandards in der Lieferkette 
• Korruption 

 
ESG-Score: Nur Unternehmen mit einem positiven ESG-Punktescore in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bleiben im Nachhaltigkeitsprozess. Auf die 
Berücksichtigung des ESG-Scores kann verzichtet werden, sofern das Anlageprodukt 
nachweislich und vollumfänglich über positive Nachhaltigkeitsauswirkungen verfügt 
und dabei nicht gegen die im Nachhaltigkeitsprozess definierten Ausschlusskriterien 
verstößt. 
 
SDG-Beitrag: Anschließend werden die besonders positiven Unternehmen 
herausgefiltert, die einen Beitrag zur Erreichung zumindest zu einem der nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) leisten.  
 
Staaten: Besonders ausgefeilt ist auch das Nachhaltigkeitsrating von Staaten, 
supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften. Diese Emittenten werden 
nach den folgenden Kriterien überprüft: Besitz von Atomwaffen, Vollzug der 
Todesstrafe, Anteil an Atomstrom über 15%. Zusätzlich werden Staaten ausgeschlossen, 
die laut Freedom House als unfreie Staaten gelten, die die UN-Biodiversitätskonvention 
nicht ratifiziert haben, im Korruptions-Wahrnehmungsindex schlecht abschneiden oder 
die gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen. Staaten, die davon betroffen sind, 
schließt unser Filter aus. 
 
Der Fonds berücksichtigt durch den Auswahlprozess die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß 
Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. 
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Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels 
führen? Aufgrund von fest definierten Ausschlusskriterien (kontroverse 
Geschäftsaktivitäten) sowie dem Controversy Risk Assessment (CRA) schließt ACATIS 
bei nachhaltigen Investitionen eine Beeinträchtigung im ökologischen oder sozialen 
Bereich aus. Der Fonds berücksichtigt durch den Auswahlprozess die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1288. 
 
 
 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt? Durch die fest definierten Ausschlusskriterien sowie das Controversy 
Risk Assessment werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.  
 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang?  
Der Nachhaltigkeitsprozess des Fonds ist konform mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen, den ILO-Kernarbeitsnormen als auch dem UN Global 
Compact. Die Achtung der Menschenrechtsstandards, grundlegende Arbeitsrechte, 
missbräuchliche Kinder- und Zwangsarbeit sind im Auswahlprozess berücksichtigt.  
 
 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 
Ja, durch die Ausschlusskriterien und das Controversy Risk Assessment berücksichtigt 
der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2022/1288. Die Information gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2019/2088 (Jahresbericht des Fonds) ist unter https://www.acatis.de/ unter der Rubrik 
„Investmentfonds“ unter dem jeweiligen Fonds zu finden.  
 
 
Nein 
 
 
 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? Ziel der 
Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten 
Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in 
Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.  Dabei 
unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen 
Beschränkungen.  Die ausführliche Anlagestrategie des Fonds ist im Verkaufsprospekt 
unter „Anlageziele des Fonds“ und „Anlagepolitik“ zu finden.  Für die kontinuierliche 
Umsetzung der Anlagestrategie setzt der Fonds ein Nachhaltigkeitsberater ein. 
 
 
 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die 
bedeu- tendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei
- dungen auf Nach- 
haltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent- 
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

https://www.acatis.de/
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet 
werden? Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind die Ausschlusskriterien, 
das Controversy Risk Assessment, den positiven ESG-Score und mindestens ein SDG-Ziel 
verfolgt, ausführlich beantwortet unter der Frage „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren 
werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels dieses 
Finanzprodukts herangezogen?“.  
 
 
Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? Die Prüfung einer guten 
Unternehmensführung ist integraler Bestandteil des ESG-Ratings. Darüber hinaus 
unterliegt der Fonds im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprozesses einem 
normbasierten Screening, welches u.a. die Vorgaben des UN Global Compact sowie 
auch die ILO-Kernarbeitsnormen abdeckt. Zusätzlich übt ACATIS aktive die Stimmrechte 
in der Hauptversammlung nach  einer speziellen  Nachhaltigkeitsrichtlinie aus. 
 
 
Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus? Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) geprüft. Der Gesamtanteil 
nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und soziale Ziele des Fonds, 
beträgt insgesamt mindestens 80%, mindestens 10% in einem Umwelt- oder Sozialziel. 
Unter „nicht nachhaltigen Investitionen“ werden im Fonds lediglich Liquidität sowie 
alle Finanzinstrumente, die der Absicherung des Portfolios dienen, gehalten. Da jedoch 
eine ESG-Bewertung sowie eine SDG-Bewertung gemäß unseres 
Nachhaltigkeitsansatzes bei diesen Investitionstiteln nicht möglich ist, können diese 
nicht als „nachhaltige Investitionen“ klassifiziert werden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel erreicht?  
 
 
Um das nachhaltige Investitionsziel zu erreichen, darf der Teilfonds auch Derivate einsetzen 

(beispielsweise im Zuge einer CO2-Neutralisierung des Portfolios). 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umwelt- 
freundlichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen In- 
vestitionen der Unter- 
nehmen, in die inves- 
tiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
 

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unterneh- 
mensführung 
umfassen solide 
Management- 
strukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform? Das Hauptziel dieses Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von 
den Kunden eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Durch den ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsansatz verpflichtet sich der Fonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 
Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Artikel 3 der EU-
Taxonomie-Verordnung (2020/852) zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu 
Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie-
Verordnung (2020/852) als ermöglichende bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden. 

 
 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 
und ermöglichende Tätigkeiten ist 0%. 

 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie konform sind? Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, in Höhe 
von 10% getätigt. 

 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel? Es 
wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel in Höhe 
von 10% getätigt. 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 
sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in 
Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite 
Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 
keine Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Andere Investionen

Ermöglichende 
Tätigkeiten 
wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere 
Tätigkeiten 
einen 
wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergangstätig-
keiten sind 
Tätigkeiten, für 
die es noch keine 
CO2- armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen, die 
den besten 
Leistungen 
entsprechen. 

 

sind 
ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätig
keiten gemäß 
der EU- 
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 
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Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? Unter 
„nicht nachhaltigen Investitionen“ zählen wir ausschließlich Liquidität sowie alle 
Finanzinstrumente, die der Absicherung des Portfolios dienen. Aus nachhaltiger Sicht sind diese 
Investitionen grundsätzlich neutral bewertet. Da jedoch eine ESG-Bewertung sowie eine SDG-
Bewertung gemäß unseres Nachhaltigkeitsansatzes bei diesen Investitionstiteln nicht möglich ist, 
können diese nicht als „nachhaltige Investitionen“ klassifiziert werden. 
 
 
Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als Referenzwert 
bestimmt? Nein, der Fonds hat keinen Referenzindex.  
 
Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im Einklang mit 
dem nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt? Der Fonds hat keinen Referenzindex. 
 
Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 
sichergestellt? Der Fonds hat keinen Referenzindex. 
 
Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? Der 
Fonds hat keinen Referenzindex. 
 
Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? Der Fonds 
hat keinen Referenzindex.  
 
 
 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:   
https://www.acatis.de/nachhaltigkeit-bei-acatis/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich 
um Indizes, mit 
denen 
gemessen wird, 
ob das 
nachhaltige 
Investitionsziel 
des 
Finanzprodukts 
erreicht wird. 

 

https://www.acatis.de/nachhaltigkeit-bei-acatis/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen
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Informationen für Anleger in der Schweiz 

1.  Vertreter 

Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen.Gallen. 

2. Zahlstelle 

Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. 

3. Bezugsort der maßgeblichen Dokumente 

Der Prospekt und die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, das Verwaltungsreglement 
sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. 

4. Publikationen 

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf 
www.fundinfo.com. 

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive 
Kommissionen“ der Anteilklasse werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf www.fundinfo.com 
publiziert. Die Preise werden täglich außer Samstag und Sonntag veröffentlicht. 

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der 
Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere 
folgende Dienstleistungen abgegolten werden: 

 • das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die 
damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung 
der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in 
der Schweiz; 

 • das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des 
Produkts in die Produktepalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. 
Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im 
Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger 
weitergeleitet werden. 

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des 
FIDLEG. 
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2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen 
direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder 
Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

• aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich 
belasten; 

 • aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen 
zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind: 

• Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven 
Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters; 

 • die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

 • das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 

• die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für die in der Schweiz angebotenen Anteilen ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt 
am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.  
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